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Die Erfüllung der staatlichen Aufgaben 
einschließlich der Gesetzgebung sowie der Aus-
führung der Gesetze ist nach der Verfassung 
(Artikel 30, 70, 83 GG) grundsätzlich Sache der 
Länder. Der Bund ist nur dann zur Aufgaben-
erfüllung befugt, wenn das Grundgesetz ihn 
hierzu ausdrücklich oder stillschweigend 
ermächtigt.

1.1	 Gesetzgebungs- 
kompetenzen
Die Gesetzgebungskompetenzen des Bundes 
sind im Wesentlichen in Artikel 70 ff. GG 
und speziell für den Bereich der Steuern in 
Artikel 105 GG geregelt. Zu unterscheiden 
sind ausschließliche (Artikel 71, 73, 105 Absatz 
1 GG) und konkurrierende Gesetzgebungs-
kompetenzen (Artikel 72, 74, 105 Absatz 2 GG) 
des Bundes. Im Bereich der ausschließlichen 
Gesetzgebung des Bundes haben die Länder 
die Befugnis zur Gesetzgebung nur, wenn und 
soweit sie hierzu in einem Bundesgesetz aus-
drücklich ermächtigt werden. Hingegen haben 
die Länder im Bereich der konkurrierenden 
Gesetzgebung die Befugnis zur Gesetzgebung, 
solange und soweit der Bund von seiner 
Gesetzgebungskompetenz keinen Gebrauch 
gemacht hat.

Die ausschließlichen Gesetzgebungsbefug-
nisse des Bundes bestehen in überregional 
bedeutsamen Bereichen (z. B. Melde- und 
Ausweiswesen, Schutz des deutschen Kultur-
gutes, Waffen- und Sprengstoffrecht). Die 
ausschließlichen Länderkompetenzen in 
regionalbezogenen Regelungsfeldern (z. B. 
Strafvollzug, Versammlungsrecht, Beamten-
besoldung und -versorgung).

Insgesamt haben sich die Gesetzgebungszu-
ständigkeiten in der Staatspraxis weitgehend 
auf den Bund verlagert. Grund hierfür ist vor 
allem die umfangreiche Inanspruchnahme 
des weitreichenden Katalogs der konkur-
rierenden Gesetzgebungskompetenzen des 
Bundes. Der Bundesgesetzgeber hat hier in der 
Vergangenheit – weitgehend in Überein-
stimmung mit den Ländern oder auf deren 
Wunsch – wesentliche Regelungsmaterien zur 
Wahrung der Rechts- und Wirtschaftsein-
heit im gesamtstaatlichen Interesse und der 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im 
Bundesgebiet an sich gezogen.

Die Voraussetzungen für die Wahrnehmung 
der konkurrierenden Gesetzgebungs-
kompetenz durch den Bund wurden durch 
Grundgesetzänderung im Jahr 1994 in Form 
des Überganges von einer Bedürfnis- zu 
einer Erforderlichkeitsklausel verschärft. 
Gleichzeitig wurde die Befugnis geschaffen, 
durch Bundesgesetz zu bestimmen, dass eine 
bundesgesetzliche Regelung, für die eine 
Erforderlichkeit nicht mehr besteht, durch 
Landesrecht ersetzt werden kann (Artikel 72 
Absatz 4 GG, Übergangsregelung in Artikel 
125a Absatz 2 GG).

Die Wahrnehmung der konkurrierenden 
Gesetzgebungskompetenzen durch den Bund 
ist teilweise erleichtert, indem nur bestimmte 
Regelungsmaterien der Erforderlichkeitsprü-
fung untergeordnet werden (z. B. öffentliche 
Fürsorge, Recht der Wirtschaft, Straßenver-
kehr). Im Gegenzug haben die Länder die 
Möglichkeit, in bestimmten Bereichen von 
Bundesgesetzen abzuweichen (z. B. Teilberei-
che des Umweltrechts, Hochschulzulassung 
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schließliche Gesetzgebungskompetenz für die 
Kirchensteuer (Artikel 140 GG i.V.m. Artikel 
137 Absatz 6 der Weimarer Reichsverfassung) 
und für die Bestimmung des Steuersatzes bei 
der Grunderwerbsteuer (Artikel 105 Absatz 2a 
Satz 2 GG). Den Gemeinden kommt das Recht 
zu, die Hebesätze der Grundsteuer und der 
Gewerbesteuer festzulegen (Artikel 106 Absatz 
6 Satz 2 GG).

Die Länder wirken durch den Bundesrat bei 
der Gesetzgebung des Bundes mit. Die stärkste 
Form der Mitwirkung ist gegeben, wenn ein 
Bundesgesetz nach den grundgesetzlichen 
Bestimmungen der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf. Im Bereich der Steuergesetz-
gebung ist die Zustimmung des Bundesrates 
erforderlich, wenn das Steueraufkommen ganz 
oder zum Teil den Ländern oder den Gemein-
den bzw. Gemeindeverbänden zufließt (Artikel 
105 Absatz 3 GG). Letzteres ist zum Beispiel bei 
der Grundsteuer und der Gewerbesteuer der 
Fall (Artikel 106 Absatz 6 Satz 1 GG).

1.2	 Verwaltungs- 
kompetenzen
Auf der anderen Seite liegt die Zuständigkeit 
für den Vollzug der Gesetze wie auch für die 
gesetzesfreie Verwaltung überwiegend bei den 
Ländern. Dies gilt gerade auch für Bundes-
gesetze, welche die Länder grundsätzlich als 
eigene Angelegenheit ausführen (Artikel 83 
GG). Ausnahmsweise führen die Länder die 
Gesetze im Auftrag des Bundes aus, wenn das 
Grundgesetz dies bestimmt (sog. obligatori-
sche Bundesauftragsverwaltung, z. B. Steuern, 
die ganz oder zum Teil dem Bund zufließen, 
Artikel 108 Absatz 3 Satz 1 GG) oder zulässt 
(sog. fakultative Bundesauftragsverwaltung, 
z. B. Aufgaben der Luftverkehrsverwaltung, 
Artikel 87d Absatz 2 GG). Im Unterschied 
zur Landeseigenverwaltung erstreckt sich 
die dem Bund bei der Auftragsverwaltung 
zustehende Bundesaufsicht nicht nur auf die 
Recht-, sondern auch auf die Zweckmäßigkeit 
der Ausführung (einerseits Artikel 84 Absatz 
3 Satz 1 GG, andererseits Artikel 85 Absatz 4 
Satz 1 GG).

und Hochschulabschlüsse). Es sind daher drei 
Fallgruppen der konkurrierenden Gesetz-
gebungskompetenz zu unterscheiden: erstens 
eine solche, die nicht der Erforderlichkeits-
prüfung unterliegt, zweitens eine solche, die 
nicht der Erforderlichkeitsprüfung unterliegt, 
aber von einem Abweichungsrecht der Länder 
begleitet wird, und drittens eine solche, die 
der Erforderlichkeitsprüfung unterliegt.

Im Bereich des Finanzwesens besitzt der Bund 
die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz 
über die Zölle und Finanzmonopole (Artikel 
105 Absatz 1 GG). Im Hinblick auf die übrigen 
Steuern hat der Bund die konkurrierende 
Gesetzgebungskompetenz (Artikel 105 Absatz 
2 GG), wenn ihm das Aufkommen dieser 
Steuern ganz oder zum Teil zusteht; wie 
beispielsweise bei den drei sog. Gemeinschaft-
steuern, also Einkommen-, Körperschaft- und 
Umsatzsteuer (Artikel 106 Absatz 3 Satz 1 GG). 
Alternativ kommt dem Bund auch dann die 
konkurrierende Gesetzgebungskompetenz 
zu, wenn das Steuergesetz die Erforderlich-
keitsvoraussetzungen gemäß Artikel 72 
Absatz 2 GG erfüllt. Da die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes für die den Ländern 
zustehende Grundsteuer (Artikel 106 Absatz 
2 Nr. 3 GG) in der Wissenschaft insoweit nicht 
einheitlich beurteilt wurde, ist dem Bund 
durch eine Änderung des Grundgesetzes im 
Jahr 2019 die konkurrierende Gesetzgebung 
über die Grundsteuer unabhängig von den 
Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG 
zugewiesen worden (Artikel 105 Absatz 2 Satz 
1 GG). Zeitgleich wurde den Ländern über 
eine Ergänzung in Artikel 72 Absatz 3 GG die 
Möglichkeit zum Erlass abweichender landes-
gesetzlicher Regelungen eröffnet (Artikel 72 
Absatz 3 Nr. 7 GG).

Da der Bund auch im Bereich der Steuern 
seine konkurrierende Gesetzgebungskompe-
tenz aus Gründen der Rechts- und Wirt-
schaftseinheit umfassend wahrgenommen 
hat, verbleiben den Ländern – einschließ-
lich ihrer Gemeinden – im Wesentlichen 
Steuererhebungsmöglichkeiten in Form von 
örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern, 
die bundesgesetzlich geregelten Steuern nicht 
gleichartig sind (Artikel 105 Absatz 2a Satz 1 
GG). Außerdem besitzen die Länder die aus-
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zusteht, selbständige Bundesoberbehörden 
und neue bundesunmittelbare Körperschaften 
und Anstalten des öffentlichen Rechts durch 
Bundesgesetz errichtet werden können. Zölle, 
Finanzmonopole, die bundesgesetzlich gere-
gelten Verbrauchsteuern einschließlich der 
Einfuhrumsatzsteuer, die Kraftfahrzeugsteuer 
und sonstige auf motorisierte Verkehrsmittel 
bezogene Verkehrsteuern und die Abgaben 
im Rahmen der Europäischen Union werden 
durch Bundesfinanzbehörden, das heißt 
in bundeseigener Verwaltung mit eigenem 
Verwaltungsunterbau, verwaltet (Artikel 108 
Absatz 1 Satz 1, 87 Absatz 1 Satz 1 GG).

Der Bund selbst führt Gesetze durch 
bundeseigene Verwaltung oder durch 
bundesunmittelbare Körperschaften oder 
Anstalten des öffentlichen Rechts in den im 
Grundgesetz genannten Aufgabenfeldern 
aus. Auch insoweit kann zwischen obliga-
torischer (z. B. Auswärtiger Dienst, Artikel 
87 Absatz 1 Satz 1 GG) und fakultativer (z. 
B. Bundesgrenzschutzbehörden, Artikel 87 
Absatz 1 Satz 2 GG) Bundeseigenverwaltung 
unterschieden werden. Einen wichtigen Fall 
der fakultativen Bundeseigenverwaltung 
enthält auch Artikel 87 Absatz 3 Satz 1 GG, 
nach welchem für Angelegenheiten, für die 
dem Bund die Gesetzgebungskompetenz 
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zur Mitfinanzierung von Länderaufgaben ein. 
Diese Mischfinanzierungstatbestände sind 
im Zuge der Föderalismusreformen 2006 und 
2009 sowie der Neuordnung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen im Jahr 2017 und weiterer 
Anpassungen in den Jahren 2015 und 2019 
teilweise neu gestaltet und ergänzt worden.

2.2.1	 Gemeinschaftsaufgaben
Für bestimmte Aufgabenbereiche der Länder, 
die für die Zukunftsentwicklung des Gesamt-
staates von erheblicher Bedeutung sind, sieht 
die Verfassung die Beteiligung des Bundes 
an der Wahrnehmung und Finanzierung der 
Aufgabe vor, wenn dies zur Verbesserung der 
Lebensverhältnisse erforderlich ist (Artikel 
91a Absatz 1 GG, sog. Gemeinschaftsaufgaben). 
Die Mitwirkung erstreckt sich auf folgende 
im Grundgesetz abschließend aufgeführte 
Aufgabengebiete:

•	 Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur,

•	 Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes.

In den Fällen der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
trägt der Bund die Hälfte, in den Fällen der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 
mindestens die Hälfte der Ausgaben in jedem 
Land, wobei in den zuletzt genannten Fällen 
die Beteiligung für alle Länder einheitlich 
festzusetzen ist.

Die Einzelheiten der Koordinierung zwischen 
Bund und Ländern werden durch ein Bundes-
gesetz, welches der Zustimmung des Bundesra-

2.1	 Grundsatz

Nach der Verfassung hat jede staatliche 
Ebene ihre Aufgaben grundsätzlich selbst 
zu finanzieren. Die Ausgabenlast folgt der 
grundgesetzlich festgelegten Aufgaben-
last im Sinne der Verwaltungskompetenz 
(Artikel 104a Absatz 1 GG, Prinzip der 
Vollzugskausalität). Der in dieser Lastenver-
teilungsregelung verankerte Grundsatz der 
Konnexität von Verwaltungskompetenz und 
Finanzierungskompetenz führt aufgrund 
der Regelzuständigkeit der Länder für den 
Vollzug der Gesetze zu einer Grundentschei-
dung für die Finanzierungszuständigkeit der 
Länder. Der Bund darf lediglich Aufgaben 
finanzieren, für die er nach dem Grundgesetz 
eine ausdrückliche oder ungeschriebene 
Verwaltungskompetenz besitzt. Bestätigt wird 
der Grundsatz, wonach die Finanzierungs-
kompetenz der Verwaltungskompetenz folgt, 
durch die Vorgabe des Grundgesetzes, dass der 
Bund und die Länder die bei ihren Behörden 
entstehenden Verwaltungsausgaben zu tragen 
haben. Verwaltungsausgaben, das sind die 
Kosten des Verwaltungspersonals und der 
Verwaltungseinrichtungen, müssen danach 
von den Zweckausgaben, das sind die bei der 
Verwirklichung des Verwaltungszwecks ent-
stehenden Kosten, unterschieden werden.

2.2	 Ausnahmen

Der Grundsatz der strikten Trennung der 
Finanzierungsverantwortlichkeiten zwischen 
Bund und Ländern kennt jedoch Ausnahmen. 
So räumt das Grundgesetz dem Bund wegen 
seiner gesamtstaatlichen und gesamtwirt-
schaftlichen Verantwortung Kompetenzen 
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benötigten informationstechnischen Systeme 
zusammenwirken können, gemeinsame 
Interoperabilitäts- und Sicherheitsstandards 
für die Verwaltung beschließen können und 
der Bund ein Bund-Länder-Verbindungsnetz 
errichtet und betreibt. Die damit einher-
gehenden Verbesserungen der öffentlichen 
Informationstechnik sollen dazu beitragen, die 
öffentliche Verwaltung in Zukunft schneller, 
effizienter und kostengünstiger zu machen. 
Die Einzelheiten hierzu werden grundsätzlich 
in einem zwischen Bund und Ländern in der 
Föderalismusreform-Kommission ausgehan-
delten Staatsvertrag geregelt; für das IT-Ver-
bindungsnetz hingegen haben Bundestag und 
Bundesrat die näheren Einzelheiten durch ein 
mit der Föderalismusreform verabschiedetes 
IT-Netz-Gesetz geregelt. Darüber hinaus wurde 
im Rahmen der Neuordnung der Bund-Län-
der-Finanzbeziehungen im Jahr 2017 durch 
Aufnahme einer entsprechenden Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes die Vorausset-
zung für die Einrichtung eines verbindlichen, 
bundesweiten Portalverbunds geschaffen, über 
den Bürger und Unternehmen auf Online-
Anwendungen der öffentlichen Verwaltung 
von Bund und Ländern zugreifen können.

Mit der Vorschrift des Artikels 91d GG ist 
den Ländern und dem Bund die Möglichkeit 
eingeräumt, Vergleichsstudien zur Feststellung 
und Förderung der Leistungsfähigkeit ihrer 
Verwaltungen durchzuführen (sog. Benchmar-
king). Mit solchen Leistungsvergleichen soll die 
Leistungsfähigkeit der Verwaltung insgesamt 
verbessert werden, indem zunächst Leistungen, 
Qualität und Kosten der verschiedenen Ver-
waltungen transparent gemacht werden, um 
Möglichkeiten zur Effektivitäts- und Effizienz-
steigerung offen zu legen.

Mit dem 2010 eingefügten Artikel 91e GG 
wird die Aufgabenwahrnehmung bei der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende durch die 
Arbeitsagenturen und Kommunen verfas-
sungsrechtlich abgesichert.

2.2.2	 Finanzhilfen
Die Verfassung eröffnet dem Bund zusätzlich 
die Möglichkeit, Mitfinanzierungen in Form 
von „Finanzhilfen“ zu leisten. Gemäß Artikel 
104b Absatz 1 GG kann der Bund, soweit das 

tes bedarf, näher bestimmt (Artikel 91a Absatz 
2 GG). Im Rahmen der Koordinierung nimmt 
der Bund durchaus Einfluss auf die Art und 
Weise der Aufgabenerfüllung in den Ländern.

Während die gemeinschaftliche Wahrneh-
mung der genannten Gemeinschaftsaufgaben 
bei Vorliegen ihrer Voraussetzungen zwingend 
ist, eröffnet die Verfassung die Möglichkeit für 
ein Zusammenwirken von Bund und Ländern 
im Wissenschaftsbereich und zum internatio-
nalen Vergleich des Bildungswesens (Artikel 
91b GG).

Nach der 2015 in Kraft getretenen Neufassung 
von Artikel 91b Absatz 1 GG dürfen Bund 
und Länder auf Grund von Vereinbarungen 
in Fällen überregionaler Bedeutung bei der 
Förderung von Wissenschaft, Forschung 
und Lehre zusammenwirken. Damit sind die 
grundgesetzlichen Kooperationsmöglichkeiten 
von Bund und Ländern im Wissenschaftsbe-
reich erheblich erweitert worden. Diese lassen 
neben einer Förderung außeruniversitärer 
Forschungseinrichtungen nunmehr auch im 
Hochschulbereich eine langfristige Förderung 
auf der Grundlage von Bund-Länder-Ver-
einbarungen zu. Vereinbarungen, die im 
Schwerpunkt Hochschulen betreffen, bedürfen 
der Zustimmung aller Länder. Dies gilt nicht 
für Vereinbarungen über Forschungsbauten 
einschließlich Großgeräten.

Artikel 91b Absatz 2 GG ermöglicht es Bund 
und Ländern, zur Feststellung der Leistungsfä-
higkeit des Bildungswesens im internationalen 
Vergleich und bei diesbezüglichen Berichten 
und Empfehlungen zusammenzuwirken.

Für ein Zusammenwirken in diesen Aufgaben-
bereichen gilt sodann, dass die Kostentragung 
in der Vereinbarung zwischen Bund und 
Ländern geregelt wird und damit von den 
Beteiligten verhandelt werden kann.

Im Zuge der Föderalismusreform 2009 ist die 
Verfassung ferner um zwei Vorschriften zur 
„Verwaltungszusammenarbeit“ von Bund und 
Ländern ergänzt worden.

Artikel 91c GG sieht vor, dass Bund und Länder 
im Bereich der für ihre Aufgabenerfüllung 
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die Förderung des Bundes „zur Steigerung 
der Leistungsfähigkeit“ der kommunalen 
Bildungsinfrastruktur erfolgt. Zudem ist die 
Finanzhilfekompetenz auf besondere, mit 
den Investitionen unmittelbar verbundene, 
befristete Ausgaben erstreckt worden. Dies 
stellt eine Ausnahme dar; grundsätzlich kann 
der Bund mit Finanzhilfen nur Sachinves-
titionen fördern. Die besonderen Ausgaben 
müssen für besondere nicht investive Maß-
nahmen anfallen, die zur Verwirklichung des 
Investitionszwecks erforderlich sind (denkbar 
z. B. Aufbau einer Systemadministration oder 
Schulung des pädagogischen Personals als 
förderfähige Ausgaben bei Investitionen in 
die digitale Bildungsinfrastruktur). Mit einem 
Investitionsprogramm einhergehende Verwal-
tungskosten sowie allgemeine Folgekosten der 
Investition können jedoch auch bei Finanz-
hilfen nach Artikel 104c GG nicht gefördert 
werden. Die Erweiterungen des Artikels 104c 
GG ändern insgesamt nichts an der Aufgaben- 
und Finanzierungsverantwortung der Länder 
für das Bildungswesen als wesentlichem 
Bestandteil ihrer Kultushoheit.

Auf der Grundlage des neuen Artikels 104d 
GG kann der Bund den Ländern Finanzhilfen 
für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen 
der Länder und Gemeinden im Bereich des 
sozialen Wohnungsbaus gewähren. In der 
Gesetzesbegründung hat die Bundesregierung 
auf die Notwendigkeit hingewiesen, spürbaren 
Wohnungsengpässen und steigenden Mieten 
durch gezielte finanzielle Unterstützungen 
entgegenwirken zu können.

Diese Sonderregelungen weichen von der 
Grundregel des Artikel 104b GG ab, nach der 
Finanzhilfen nur in Bereichen zulässig sind, 
in denen der Bund eine Gesetzgebungsbefug-
nis hat. Die Gesetzgebungsbefugnis für den 
Bildungsbereich liegt bei den Ländern, für 
den sozialen Wohnungsbau steht dem Bund 
seit der Föderalismusreform I von 2006 keine 
Gesetzgebungsbefugnis mehr zu. Für diese 
Sondertatbestände finden ferner die in Artikel 
104b Absatz 1 GG genannten Förderziele als 
Voraussetzung für die Gewährung der Finanz-
hilfen keine Anwendung.

Grundgesetz ihm Gesetzgebungsbefugnisse 
verleiht, den Ländern Finanzhilfen für beson-
ders bedeutsame Investitionen der Länder 
und der Gemeinden bzw. Gemeindeverbände 
gewähren, die

•	 zur Abwehr einer Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts oder

•	 zum Ausgleich unterschiedlicher Wirt-
schaftskraft im Bundesgebiet oder

•	 zur Förderung des wirtschaftlichen Wachs-
tums

erforderlich sind. Die Förderung muss daher 
entweder auf Wachstumseffekte (1. Alternative) 
oder auf strukturelle Wirkungen als Basis für 
eine Wirtschaftsentwicklung innerhalb des 
regionalen Gebiets oder im ganzen Bundes-
gebiet (2. und 3. Alternative) abzielen. Zugleich 
muss es sich um gesamtstaatlich besonders 
bedeutsame Investitionen im Aufgabenbereich 
der Länder handeln. Eine Ausnahme von der 
Bindung an die Gesetzgebungskompetenz 
(Artikel 104b Absatz 1 Satz 1 GG) begründet 
die Vorschrift des Artikels 104b Absatz 1 Satz 
2 GG. Durch diese Erweiterung der Befugnisse 
kann der Bund im Falle von Naturkatastrophen 
oder außergewöhnlichen Notsituationen, die 
sich der Kontrolle des Staates entziehen und 
die staatliche Finanzlage erheblich beeinträch-
tigen, auch ohne Gesetzgebungsbefugnisse 
Finanzhilfen gewähren.

Die Möglichkeiten des Bundes, die Länder in 
bestimmten politisch wichtigen Investitions-
bereichen mit Finanzhilfen zu unterstützen, sind 
mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des 
Grundgesetzes am 4. April 2019 erweitert worden. 

Die im Rahmen der Neuordnung der Bund-
Länder- Finanzbeziehungen im Jahr 2017 mit 
Artikel 104c GG geschaffene Finanzhilfekom-
petenz, die es dem Bund ermöglicht, durch 
Finanzhilfen gesamtstaatlich bedeutsame 
Investitionen in die Bildungsinfrastruktur 
zu fördern, war zunächst auf finanzschwache 
Kommunen beschränkt. Diese Beschränkung 
ist nunmehr aufgehoben. Damit hat der Bund 
die Möglichkeit, auf der Grundlage von Artikel 
104c GG entsprechende Investitionen flächen-
deckend zu unterstützen. Außerdem wurde 
eine Zielvorgabe aufgenommen, wonach 
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für die Ausgestaltung der Länderprogramme 
erfolgt im Einvernehmen mit den betroffenen 
Ländern.

Zur Gewährleistung der zweckentsprechenden 
Mittelverwendung kann die Bundesregierung 
Bericht und Vorlage der Akten verlangen und 
Erhebungen bei allen Behörden durchführen. 
Bei auf der Grundlage von Artikel 104c GG 
gewährten Finanzhilfen für Investitionen in 
die kommunale Bildungsinfrastruktur gelten 
auch mit Blick auf die Bildungshoheit der 
Länder nur eingeschränkte Kontrollrechte der 
Bundesregierung. In diesem Bereich kann die 
Bundesregierung insoweit lediglich Berichte 
und anlassbezogen die Vorlage von Akten 
verlangen (Artikel 104c Satz 3 GG). Erhebungen 
bei allen Behörden kann sie danach hier nicht 
vornehmen.

2.2.3 	 Geldleistungsgesetze
Eine weitere Ausnahme vom Lastenvertei-
lungsgrundsatz gilt bei Bundesgesetzen, die 
Geldleistungen gewähren und von den Ländern 
ausgeführt werden, den sog. Geldleistungsge-
setzen (Artikel 104a Absatz 3 Satz 1 GG). Soweit 
der Bund im Rahmen seiner Gesetzgebungs-
kompetenzen Privaten, z. B. aus sozialen Grün-
den, gegenleistungsunabhängig Geldleistungen 
aus öffentlichen Mitteln gewährt, sieht die 
Verfassung die Möglichkeit vor, dass der Bund 
die damit verbundenen Ausgaben ganz oder 
teilweise trägt. Beispiele hierfür bilden:

•	 das Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(Beteiligungsverhältnis: 100 Prozent Bund),

•	 das Wohngeldgesetz (Beteiligungsverhältnis: 
50 Prozent Bund, 50 Prozent Länder),

•	 das Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit 
(Beteiligungsverhältnis: 100 Prozent Bund) 
und

•	 das Unterhaltsvorschussgesetz (Beteiligungs-
verhältnis: 40 Prozent Bund, 60 Prozent 
Länder).

Dem Bund ist es bei Finanzhilfen nach 
Artikel 104b, 104c und 104d GG verwehrt, 
die betreffende Investitionsmaßnahme 
vollständig zu finanzieren. Er darf lediglich 
einen Mitfinanzierungsanteil erbringen, da 
es sich bei den Investitionen um originäre 
Aufgaben der Länder handelt und Aufgaben- 
und Ausgabenzuständigkeit, entsprechend der 
allgemeinen Lastentragungsregelung (siehe 
oben Ziff. 2.1) nicht vollständig auseinander-
fallen sollen. Die verfassungsrechtlichen 
Neuregelungen sehen für nach dem 31. 
Dezember 2019 in Kraft getretene Regelungen 
zudem vor, dass die Finanzhilfen des Bundes 
zusätzlich zu den eigenen Mitteln der Länder 
bereitgestellt werden (vgl. Artikel 104b Absatz 
2 Satz 5 GG). Hiermit wird das Anliegen des 
Bundestages, dass die Finanzhilfen des Bundes 
nicht lediglich die eigenen Investitionen der 
Länder ersetzen sollen, verfassungsrechtlich 
verankert. Finanzhilfen dürfen nur befristet 
gewährt werden und sind hinsichtlich ihrer 
Verwendung in regelmäßigen Zeitabständen zu 
überprüfen, ferner sind im Zeitablauf fallende 
Jahresbeträge vorzusehen. Bei der Finanzhilfe 
für Investitionen in den sozialen Wohnungsbau 
wurde auf diese Vorgaben verzichtet (Artikel 
104d GG). Damit wird es dem Bund ver-
fassungsrechtlich ermöglicht, nach Maßgabe 
des Haushaltsgesetzes mit Finanzhilfen zu 
einer langfristigen Verstetigung des sozialen 
Wohnungsbaus beizutragen.

Darüber hinaus sind Bundestag, Bundesregie-
rung und Bundesrat auf Verlangen über die 
Durchführung der Maßnahmen und die erziel-
ten Verbesserungen zu unterrichten, womit die 
Möglichkeit einer an dem jeweiligen Förderziel 
orientierten Erfolgskontrolle geschaffen wird.

Art, Umfang und Zweck der Finanzhilfen sind 
in einem Bundesgesetz, das der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, oder auf Grund des 
Bundeshaushaltsgesetzes durch Verwaltungs-
vereinbarung mit allen betroffenen Ländern 
festzulegen. Im Gesetz bzw. in der Verwaltungs-
vereinbarung müssen die für die Gewährung 
wesentlichen Voraussetzungen geregelt sein, 
insbesondere die Arten der zu fördernden 
Investitionen, die Bestimmung der Höhe 
des Bundesanteils und die Verteilung auf die 
Länder. Die etwaige Festlegung von Kriterien 
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Die Lasten einer Verletzung von supranatio-
nalen oder völkerrechtlichen Verpflichtungen 
Deutschlands tragen hingegen Bund und 
Länder nach der innerstaatlichen Zuständig-
keits- und Aufgabenverteilung (Artikel 104a 
Absatz 6 GG). Insoweit gilt für die Frage der 
Lastenverteilung das Verursacherprinzip.

Kosten, die durch Sanktionsmaßnahmen der 
Europäischen Union infolge der Verletzung der 
durch Artikel 126 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union verordneten 
Haushaltsdisziplin entstehen, tragen Bund 
und Länder gemäß Artikel 109 Absatz 5 GG im 
Verhältnis 65 zu 35.

2.2.4 	Sondervermögen für Infrastruktur und 
Klimaneutralität
Durch Einführung von Artikel 143h GG im 
Frühjahr 2025 wurde die verfassungsrecht-
liche Grundlage für die Errichtung eines Son-
dervermögens mit einem Gesamtvolumen von 
500 Milliarden Euro für Investitionen in Infra-
struktur und Klimaneutralität geschaffen. Aus 
diesem Sondervermögen stehen den Ländern 
nach Artikel 143h Absatz 2 GG 100 Milliarden 
Euro zur Verfügung.

Das Gesetz zur Finanzierung von Infrastruk-
turinvestitionen von Ländern und Kommunen 
(Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinan-
zierungsgesetz – LuKIFG) setzt Artikel 143h 
Absatz 2 GG einfachgesetzlich um und regelt 
die Nutzung des Länderanteils. Es bestimmt 
die Verteilung der Mittel auf die Länder nach 
dem Königsteiner Schlüssel und legt die 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 
fest. Zudem enthält das Gesetz Bestimmungen 
zur Berichterstattung der Länder gegenüber 
dem Bund, um die zweckentsprechende 
Mittelverwendung sicherzustellen.

2.2.5 	 Weitere besondere Lastentragungs- 
regeln
Über die bisher genannten Bestimmungen 
hinaus kennt das Grundgesetz weitere Durch-
brechungen des Lastenverteilungsgrundsatzes. 
Aus deren Kreis zu nennen ist etwa der Fall, 
dass die Länder Bundesgesetze im Auftrag 
des Bundes ausführen (sog. Bundesauftrags-
verwaltung). Hier trägt allein der Bund die 
sich aus dem Gesetzesvollzug ergebenden 
Zweckausgaben (Artikel 104a Absatz 2 GG). Die 
Kostenlast des Bundes rechtfertigt sich aus den 
stärkeren Einwirkungsmöglichkeiten, die er bei 
der Bundesauftragsverwaltung gegenüber den 
Ländern hat.

Daneben trägt der Bund, von einigen Aus-
nahmen abgesehen, die Aufwendungen für 
Besatzungskosten und die sonstigen inneren 
und äußeren Kriegsfolgelasten (Artikel 120 
Absatz 1 Satz 1 GG) sowie die Zuschüsse zu den 
Lasten der Sozialversicherung mit Einschluss 
der Arbeitslosenversicherung (vgl. Artikel 120 
Absatz 1 Satz 4 GG).

Verteilung der Finanzierungslasten auf Bund und Länder
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Bundeshaushalt

2024
Ist

2025
Soll

– in Mrd. Euro –* 

1.	 Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91 a GG 1,6 1,6

davon

1.1	Regionale Wirtschaftsstruktur 0,7 0,7

1.2	Agrarstruktur und Küstenschutz 0,8 0,9

2.	 Zusammenwirken bei Forschungsförderung (Art. 91 b Abs. 1 GG) 12,1 12,5

davon

2.1	Großforschungseinrichtungen 3,6 3,8

2.2	Andere Forschungseinrichtungen (Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. – WGL –) 0,9 0,9

2.3	Sonstige Forschungsförderung 7,6 7,8

3.	 Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich (Art. 91 b Abs. 2 GG) 0,0 0,0

4.	 Geldleistungsgesetze (Art. 104a Abs. 3 GG) 39,0 41,0

davon

4.1	BAföG** 1,9 2,0

4.2	Wohngeld 2,3 2,4

4.3	Elterngeld** 7,2 7,4

4.4	Unterhaltsvorschuss 1,3 1,3

4.5	Bundesbeteiligung an Leistungen für Unterkunft und Heizung 12,4 13,0

4.6	Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 11,1 11,8

4.7	Sonstiges 2,9 3,2

5.	 Finanzhilfen (Art. 104b, 104c und 104d GG) 4,3 6,0

davon

5.1	Sozialer Wohnungsbau 1,7 2,0

5.2	Städtebauförderung 1,0 0,7

5.3	Schieneninfrastruktur des öffentlichen Personennahverkehrs 0,6 1,1

5.4	Sonstige Finanzhilfen 1,1 2,2

*  Differenzen durch Rundung

**  100 Prozent Bundesleistung

Hinweis: Nicht berücksichtigt werden die außerhalb des Bundeshaushalts geführten Sondervermögen des Bundes

2.3	 Übersicht zu Bund-Länder –  
Mischfinanzierungstatbeständen
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3.1	 Kurzdarstellung des  
Steuerverteilungssystems
3.1.1 Vertikale Steuerverteilung

Ertragshoheit nach Trennsystem  
(Artikel 106 GG):

Bundessteuern 
(z. B. Verbrauchsteuern (ohne Biersteuer), 
Versicherungsteuer, Ergänzungsabgabe zur 
Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer)

Landessteuern 
(z. B. Erbschaftsteuer, Biersteuer, Spielbankabgabe)

Gemeindesteuern 
(z. B. Gewerbesteuer, Grundsteuer)

Ertragshoheit nach Verbundsystem  
(Gemeinschaftsteuern):

Einkommensteuer (einschl. Lohnsteuer):
Bund: 42,5 Prozent;  
Länder: 42,5 Prozent;  
Gemeinden: 15 Prozent 
  
(Artikel 106 Absatz 3 GG i.V.m. § 1 Gemeinde-
finanzreformgesetz)

Abgeltungsteuer auf Zins- und  
Veräußerungserträge
Bund: 44 Prozent;  
Länder: 44 Prozent;  
Gemeinden: 12 Prozent

Körperschaftsteuer
Bund: 50 Prozent;  
Länder: 50 Prozent 

(Artikel 106 Absatz 3 GG)

Umsatzsteuer 
1995 
Bund: 56 Prozent;  
Länder: 44 Prozent

2000  
Bund: rd. 52,0 Prozent;  
Länder: rd. 45,9 Prozent;  
Gemeinden: rd. 2,1 Prozent

2005 
Bund: rd. 53,1 Prozent;  
Länder: rd. 44,8 Prozent;  
Gemeinden: rd. 2,1 Prozent

2010
Bund: rd. 53,2 Prozent;  
Länder: rd. 44,8 Prozent;  
Gemeinden: rd. 2,0 Prozent

2011
Bund: rd. 53,9 Prozent,  
Länder: rd. 44,1 Prozent,  
Gemeinden rd. 2,0 Prozent

2012
Bund: rd. 53,4 Prozent,  
Länder: rd. 44,6 Prozent,  
Gemeinden: rd. 2,0 Prozent

 3. Das Steuersystem und die  
 Verteilung der  Steuereinnahmen  
 zwischen Bund, Ländern und  
 Gemeinden 
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2023
Bund: rd. 47,5 Prozent,  
Länder: rd. 49,7 Prozent,  
Gemeinden: rd. 2,8 Prozent

2024
Bund: rd. 48,1 Prozent,  
Länder: rd. 49,1 Prozent,  
Gemeinden: rd. 2,8 Prozent

(Artikel 106 Absatz 3 und 4 GG i. V. m. § 1 FAG)

3.1.2 	 Horizontale Steuerverteilung
•	 Grundsätzlich Verteilung nach dem örtlichen 
Aufkommen

•	 bei Zerlegung der Lohnsteuer nach Wohn-
sitzprinzip 

•	 bei Zerlegung der Körperschaftsteuer nach 
Betriebstättenprinzip 

•	 bei Zerlegung der Abgeltungsteuer auf 
Zins- und Veräußerungserträge auf Basis von 
Angaben der Banken zu den Wohnsitzlän-
dern bzw. Sitzländern der Steuerschuldner

(Artikel 107 Absatz 1 GG i. V. m. Zerlegungs-
gesetz)

Horizontale Umsatzsteuerverteilung unter 
den Ländern
•	 grundsätzlich nach Einwohnerzahl

•	 finanzschwache Länder erhalten einen um 
Zuschläge erhöhten, finanzstarke Länder 
einen um Abschläge verminderten Umsatz-
steueranteil

2013
Bund: rd. 53,4 Prozent,  
Länder: rd. 44,6 Prozent,  
Gemeinden: rd. 2,0 Prozent

2014
Bund: rd. 53,5 Prozent,  
Länder: rd. 44,5 Prozent,  
Gemeinden: rd. 2,0 Prozent

2015
Bund: rd. 52,3 Prozent,  
Länder: rd. 45,5 Prozent,  
Gemeinden: rd. 2,2 Prozent

2016
Bund: rd. 49,4 Prozent,  
Länder: rd. 48,3 Prozent,  
Gemeinden: rd. 2,2 Prozent

2017
Bund: rd. 50,7 Prozent,  
Länder: rd. 47,2 Prozent,  
Gemeinden: rd. 2,7 Prozent

2018
Bund: rd. 49,6 Prozent,  
Länder: rd. 47,2 Prozent,  
Gemeinden: rd. 3,2 Prozent

2019
Bund: rd. 48,9 Prozent,  
Länder: rd. 47,7 Prozent,  
Gemeinden: rd. 3,4 Prozent

2020
Bund: rd. 43,0 Prozent,  
Länder: rd. 52,9 Prozent,  
Gemeinden: rd. 4,1 Prozent

2021
Bund: rd. 45,1 Prozent,  
Länder: rd. 51,2 Prozent,  
Gemeinden rd. 3,7 Prozent

2022
Bund: rd. 46,6 Prozent,  
Länder: rd. 50,5 Prozent,  
Gemeinden: rd. 2,8 Prozent
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3.2	 Kassenmäßige Einnahmen aus Steuern des 
Bundes, der Länder und Gemeinden (2017–2024)*
3.2.1	  Kassenmäßige Einnahmen aus Steuern des Bundes, der Länder und Gemeinden (2017–2024)*

*	 Daten aus früheren Jahren sind unter folgendem Link abrufbar: http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/
Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuereinnahmen/entwicklung-der-
steuereinnahmen.html  

Steuerart

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Mio. Euro

v. H. der 
Steuer-

einnahmen 
insgesamt

Mio. Euro

v. H. der 
Steuer-

einnahmen 
insgesamt

Mio. Euro

v. H. der 
Steuer- 

einnahmen 
insgesamt

Mio. Euro

v. H. der 
Steuer- 

einnahmen 
insgesamt

Mio. Euro

v. H. der 
Steuer- 

einnahmen 
insgesamt

Mio. Euro

v. H. der 
Steuer- 

einnahmen 
insgesamt

Mio. Euro

v. H. der 
Steuer- 

einnahmen 
insgesamt

Mio. Euro

v. H. der 
Steuer- 

einnahmen 
insgesamt

Gemeinschaftliche Steuern
Lohnsteuer1 195.523,7 26,6 208.230,9 26,8 219.660,1 27,5 209.286,4 28,3 218.407,1 26,2 227.204,5 25,4 236.227,5 25,8 248.920,4 26,3
veranlagte Einkommensteuer2 59.428,2 8,1 60.415,4 7,8 63.711,1 8,0 58.982,1 8,0 72.342,2 8,7 77.411,0 8,6 73.388,4 8,0 74.844,8 7,9
nicht veranlagte Steuern vom Ertrag2 20.918,1 2,8 23.176,0 3,0 23.485,5 2,9 21.498,1 2,9 27.393,9 3,3 32.602,4 3,6 36.441,7 4,0 34.022,8 3,6
Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge 7.333,1 1,0 6.893,4 0,9 5.146,4 0,6 6.763,3 0,9 10.029,2 1,2 6.558,9 0,7 8.361,6 0,9 19.267,1 2,0
Körperschaftsteuer2 29.258,9 4,0 33.425,4 4,3 32.013,4 4,0 24.267,7 3,3 42.123,9 5,1 46.333,8 5,2 44.851,6 4,9 39.757,6 4,2
Steuern vom Umsatz 226.355,0 30,8 234.800,5 30,2 243.255,5 30,4 219.483,9 29,7 250.800,2 30,1 284.850,1 31,8 291.393,9 31,8 302.143,3 31,9

davon: Umsatzsteuer (MwSt.) 170.498,5 23,2 175.437,2 22,6 183.112,7 22,9 168.699,9 22,8 187.631,1 22,5 198.200,7 22,1 212.596,0 23,2 228.650,5 24,1
Einfuhrumsatzsteuer 55.856,5 7,6 59.363,3 7,6 60.142,8 7,5 50.783,9 6,9 63.169,1 7,6 86.649,5 9,7 78.797,9 8,6 73.492,8 7,8

Gemeinschaftliche Steuern insgesamt 538.817,0 73,4 566.941,6 73,0 587.272,0 73,5 540.281,5 73,0 621.096,5 74,5 674.960,8 75,4 690.664,7 75,4 718.956,0 75,9
Bundessteuern

Energiesteuer 41.022,3 5,6 40.881,6 5,3 40.682,7 5,1 37.634,8 5,1 37.120,3 4,5 33.666,8 3,8 36.658,3 4,0 35.087,0 3,7
Stromsteuer 6.943,9 0,9 6.858,0 0,9 6.688,8 0,8 6.560,7 0,9 6.691,3 0,8 6.830,3 0,8 6.831,9 0,7 5.153,4 0,5
Tabaksteuer 14.398,8 2,0 14.339,0 1,8 14.256,8 1,8 14.650,9 2,0 14.732,5 1,8 14.229,4 1,6 14.671,8 1,6 15.637,4 1,7
Alkoholsteuer (bis 2017 Branntweinsteuer) 2.093,6 0,3 2.132,7 0,3 2.117,8 0,3 2.237,9 0,3 2.089,0 0,3 2.191,3 0,2 2.159,0 0,2 1.979,6 0,2
Schaumweinsteuer 367,9 0,1 377,7 0,0 383,9 0,0 405,0 0,1 340,6 0,0 352,5 0,0 361,0 0,0 352,0 0,0
Zwischenerzeugnissteuer 16,6 0,0 17,5 0,0 19,4 0,0 22,6 0,0 22,4 0,0 26,3 0,0 24,0 0,0 25,5 0,0
Alkopopsteuer 2,0 0,0 2,5 0,0 1,0 0,0 10,8 0,0 -5,3 0,0 2,4 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0
Kaffeesteuer 1.057,4 0,1 1.036,6 0,1 1.060,3 0,1 1.060,3 0,1 1.058,4 0,1 1.062,5 0,1 1.030,2 0,1 992,3 0,1
Versicherungsteuer 13.269,3 1,8 13.778,8 1,8 14.135,9 1,8 14.553,4 2,0 14.979,9 1,8 15.671,9 1,7 16.850,7 1,8 18.227,3 1,9
Kraftfahrzeugsteuer3 8.947,7 1,2 9.047,0 1,2 9.372,3 1,2 9.526,4 1,3 9.546,4 1,1 9.498,9 1,1 9.514,3 1,0 9.667,3 1,0
Luftverkehrsteuer 1.120,5 0,2 1.186,8 0,2 1.182,2 0,1 292,1 0,0 565,8 0,1 1.139,8 0,1 1.485,5 0,2 1.832,6 0,2
Kernbrennstoffsteuer -7.261,9 -1,0 -0,4 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ergänzungsabgabe/Solidaritätszuschlag 17.953,3 2,4 18.926,7 2,4 19.646,1 2,5 18.675,5 2,5 11.027,6 1,3 11.977,7 1,3 12.239,1 1,3 12.634,3 1,3
EU-Energiekrisenbeitrag		  x x x x x x x x x x x x x x 1.936,2 0,2
Pauschalierte Einfuhrabgabe 1,6 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 1,1 0,0 1,7 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,2 0,0
sonstige Bundessteuern 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bundessteuern insgesamt 99.933,6 13,6 108.586,3 14,0 109.548,5 13,7 105.631,6 14,3 98.170,7 11,8 96.651,9 10,8 101.829,2 11,1 103.528,4 10,9
Ländersteuern

Vermögensteuer 0,2 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,2 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0
Erbschaftsteuer 6.113,7 0,8 6.813,1 0,9 6.986,9 0,9 8.599,8 1,2 9.824,4 1,2 9.226,1 1,0 9.285,9 1,0 9.990,4 1,1
Grunderwerbsteuer 13.139,2 1,8 14.083,0 1,8 15.788,6 2,0 16.055,2 2,2 18.334,7 2,2 17.121,9 1,9 12.203,3 1,3 12.749,7 1,3
Kraftfahrzeugsteuer3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x x x x x x
Rennwett- und Lotteriesteuer 1.836,9 0,3 1.894,0 0,2 1.974,8 0,2 2.043,8 0,3 2.332,8 0,3 2.569,5 0,3 2.477,1 0,3 2.485,6 0,3
Feuerschutzsteuer 450,9 0,1 467,1 0,1 482,0 0,1 509,7 0,1 536,6 0,1 580,0 0,1 653,8 0,1 724,5 0,1
Biersteuer 664,2 0,1 655,3 0,1 617,4 0,1 566,5 0,1 584,4 0,1 600,2 0,1 579,6 0,1 558,3 0,1

Ländersteuern insgesamt 22.205,0 3,0 23.912,5 3,1 25.849,6 3,2 27.774,9 3,8 31.612,9 3,8 30.097,4 3,4 25.199,3 2,8 26.508,5 2,8
Gemeindesteuern

Gewerbesteuer 52.872,0 7,2 55.852,4 7,2 55.419,5 6,9 45.295,0 6,1 61.103,4 7,3 70.243,6 7,8 75.122,1 8,2 75.293,5 7,9
Grundsteuer A 404,0 0,1 405,4 0,1 406,8 0,1 409,8 0,1 411,7 0,0 413,1 0,0 417,0 0,0 428,3 0,0
Grundsteuer B 13.561,4 1,8 13.797,3 1,8 14.032,4 1,8 14.266,0 1,9 14.573,6 1,7 14.868,8 1,7 15.075,9 1,6 15.638,2 1,7
Sonstige Gemeindesteuern 1.657,2 0,2 1.710,3 0,2 1.694,5 0,2 1.342,1 0,2 1.098,2 0,1 1.651,1 0,2 1.708,4 0,2 1.890,8 0,2

Gemeindesteuern insgesamt 68.494,7 9,3 71.765,5 9,2 71.553,1 9,0 61.313,0 8,3 77.186,9 9,3 87.176,6 9,7 92.323,4 10,1 93.250,8 9,8
Zölle

Zölle (100 v. H.) 5.062,6 0,7 5.057,1 0,7 5.085,0 0,6 4.733,7 0,6 5.122,3 0,6 6.828,8 0,8 5.733,7 0,6 5.463,2 0,6
Steuern insgesamt 734.512,9 100,0 776.262,9 100,0 799.308,3 100,0 739.734,6 100,0 833.189,2 100,0 895.715,5 100,0 915.750,4 100,0 947.706,8 100,0

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuereinnahmen/entwicklung-der-steuereinnahmen.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuereinnahmen/entwicklung-der-steuereinnahmen.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuereinnahmen/entwicklung-der-steuereinnahmen.html
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Steuerart

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Mio. Euro

v. H. der 
Steuer-

einnahmen 
insgesamt

Mio. Euro

v. H. der 
Steuer-

einnahmen 
insgesamt

Mio. Euro

v. H. der 
Steuer- 

einnahmen 
insgesamt

Mio. Euro

v. H. der 
Steuer- 

einnahmen 
insgesamt

Mio. Euro

v. H. der 
Steuer- 

einnahmen 
insgesamt

Mio. Euro

v. H. der 
Steuer- 

einnahmen 
insgesamt

Mio. Euro

v. H. der 
Steuer- 

einnahmen 
insgesamt

Mio. Euro

v. H. der 
Steuer- 

einnahmen 
insgesamt

Gemeinschaftliche Steuern
Lohnsteuer1 195.523,7 26,6 208.230,9 26,8 219.660,1 27,5 209.286,4 28,3 218.407,1 26,2 227.204,5 25,4 236.227,5 25,8 248.920,4 26,3
veranlagte Einkommensteuer2 59.428,2 8,1 60.415,4 7,8 63.711,1 8,0 58.982,1 8,0 72.342,2 8,7 77.411,0 8,6 73.388,4 8,0 74.844,8 7,9
nicht veranlagte Steuern vom Ertrag2 20.918,1 2,8 23.176,0 3,0 23.485,5 2,9 21.498,1 2,9 27.393,9 3,3 32.602,4 3,6 36.441,7 4,0 34.022,8 3,6
Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge 7.333,1 1,0 6.893,4 0,9 5.146,4 0,6 6.763,3 0,9 10.029,2 1,2 6.558,9 0,7 8.361,6 0,9 19.267,1 2,0
Körperschaftsteuer2 29.258,9 4,0 33.425,4 4,3 32.013,4 4,0 24.267,7 3,3 42.123,9 5,1 46.333,8 5,2 44.851,6 4,9 39.757,6 4,2
Steuern vom Umsatz 226.355,0 30,8 234.800,5 30,2 243.255,5 30,4 219.483,9 29,7 250.800,2 30,1 284.850,1 31,8 291.393,9 31,8 302.143,3 31,9

davon: Umsatzsteuer (MwSt.) 170.498,5 23,2 175.437,2 22,6 183.112,7 22,9 168.699,9 22,8 187.631,1 22,5 198.200,7 22,1 212.596,0 23,2 228.650,5 24,1
Einfuhrumsatzsteuer 55.856,5 7,6 59.363,3 7,6 60.142,8 7,5 50.783,9 6,9 63.169,1 7,6 86.649,5 9,7 78.797,9 8,6 73.492,8 7,8

Gemeinschaftliche Steuern insgesamt 538.817,0 73,4 566.941,6 73,0 587.272,0 73,5 540.281,5 73,0 621.096,5 74,5 674.960,8 75,4 690.664,7 75,4 718.956,0 75,9
Bundessteuern

Energiesteuer 41.022,3 5,6 40.881,6 5,3 40.682,7 5,1 37.634,8 5,1 37.120,3 4,5 33.666,8 3,8 36.658,3 4,0 35.087,0 3,7
Stromsteuer 6.943,9 0,9 6.858,0 0,9 6.688,8 0,8 6.560,7 0,9 6.691,3 0,8 6.830,3 0,8 6.831,9 0,7 5.153,4 0,5
Tabaksteuer 14.398,8 2,0 14.339,0 1,8 14.256,8 1,8 14.650,9 2,0 14.732,5 1,8 14.229,4 1,6 14.671,8 1,6 15.637,4 1,7
Alkoholsteuer (bis 2017 Branntweinsteuer) 2.093,6 0,3 2.132,7 0,3 2.117,8 0,3 2.237,9 0,3 2.089,0 0,3 2.191,3 0,2 2.159,0 0,2 1.979,6 0,2
Schaumweinsteuer 367,9 0,1 377,7 0,0 383,9 0,0 405,0 0,1 340,6 0,0 352,5 0,0 361,0 0,0 352,0 0,0
Zwischenerzeugnissteuer 16,6 0,0 17,5 0,0 19,4 0,0 22,6 0,0 22,4 0,0 26,3 0,0 24,0 0,0 25,5 0,0
Alkopopsteuer 2,0 0,0 2,5 0,0 1,0 0,0 10,8 0,0 -5,3 0,0 2,4 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0
Kaffeesteuer 1.057,4 0,1 1.036,6 0,1 1.060,3 0,1 1.060,3 0,1 1.058,4 0,1 1.062,5 0,1 1.030,2 0,1 992,3 0,1
Versicherungsteuer 13.269,3 1,8 13.778,8 1,8 14.135,9 1,8 14.553,4 2,0 14.979,9 1,8 15.671,9 1,7 16.850,7 1,8 18.227,3 1,9
Kraftfahrzeugsteuer3 8.947,7 1,2 9.047,0 1,2 9.372,3 1,2 9.526,4 1,3 9.546,4 1,1 9.498,9 1,1 9.514,3 1,0 9.667,3 1,0
Luftverkehrsteuer 1.120,5 0,2 1.186,8 0,2 1.182,2 0,1 292,1 0,0 565,8 0,1 1.139,8 0,1 1.485,5 0,2 1.832,6 0,2
Kernbrennstoffsteuer -7.261,9 -1,0 -0,4 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ergänzungsabgabe/Solidaritätszuschlag 17.953,3 2,4 18.926,7 2,4 19.646,1 2,5 18.675,5 2,5 11.027,6 1,3 11.977,7 1,3 12.239,1 1,3 12.634,3 1,3
EU-Energiekrisenbeitrag		  x x x x x x x x x x x x x x 1.936,2 0,2
Pauschalierte Einfuhrabgabe 1,6 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 1,1 0,0 1,7 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,2 0,0
sonstige Bundessteuern 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bundessteuern insgesamt 99.933,6 13,6 108.586,3 14,0 109.548,5 13,7 105.631,6 14,3 98.170,7 11,8 96.651,9 10,8 101.829,2 11,1 103.528,4 10,9
Ländersteuern

Vermögensteuer 0,2 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,2 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0
Erbschaftsteuer 6.113,7 0,8 6.813,1 0,9 6.986,9 0,9 8.599,8 1,2 9.824,4 1,2 9.226,1 1,0 9.285,9 1,0 9.990,4 1,1
Grunderwerbsteuer 13.139,2 1,8 14.083,0 1,8 15.788,6 2,0 16.055,2 2,2 18.334,7 2,2 17.121,9 1,9 12.203,3 1,3 12.749,7 1,3
Kraftfahrzeugsteuer3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x x x x x x
Rennwett- und Lotteriesteuer 1.836,9 0,3 1.894,0 0,2 1.974,8 0,2 2.043,8 0,3 2.332,8 0,3 2.569,5 0,3 2.477,1 0,3 2.485,6 0,3
Feuerschutzsteuer 450,9 0,1 467,1 0,1 482,0 0,1 509,7 0,1 536,6 0,1 580,0 0,1 653,8 0,1 724,5 0,1
Biersteuer 664,2 0,1 655,3 0,1 617,4 0,1 566,5 0,1 584,4 0,1 600,2 0,1 579,6 0,1 558,3 0,1

Ländersteuern insgesamt 22.205,0 3,0 23.912,5 3,1 25.849,6 3,2 27.774,9 3,8 31.612,9 3,8 30.097,4 3,4 25.199,3 2,8 26.508,5 2,8
Gemeindesteuern

Gewerbesteuer 52.872,0 7,2 55.852,4 7,2 55.419,5 6,9 45.295,0 6,1 61.103,4 7,3 70.243,6 7,8 75.122,1 8,2 75.293,5 7,9
Grundsteuer A 404,0 0,1 405,4 0,1 406,8 0,1 409,8 0,1 411,7 0,0 413,1 0,0 417,0 0,0 428,3 0,0
Grundsteuer B 13.561,4 1,8 13.797,3 1,8 14.032,4 1,8 14.266,0 1,9 14.573,6 1,7 14.868,8 1,7 15.075,9 1,6 15.638,2 1,7
Sonstige Gemeindesteuern 1.657,2 0,2 1.710,3 0,2 1.694,5 0,2 1.342,1 0,2 1.098,2 0,1 1.651,1 0,2 1.708,4 0,2 1.890,8 0,2

Gemeindesteuern insgesamt 68.494,7 9,3 71.765,5 9,2 71.553,1 9,0 61.313,0 8,3 77.186,9 9,3 87.176,6 9,7 92.323,4 10,1 93.250,8 9,8
Zölle

Zölle (100 v. H.) 5.062,6 0,7 5.057,1 0,7 5.085,0 0,6 4.733,7 0,6 5.122,3 0,6 6.828,8 0,8 5.733,7 0,6 5.463,2 0,6
Steuern insgesamt 734.512,9 100,0 776.262,9 100,0 799.308,3 100,0 739.734,6 100,0 833.189,2 100,0 895.715,5 100,0 915.750,4 100,0 947.706,8 100,0

1	 Nach Abzug der Kindergelderstattung und der Altersvorsorgezulage durch das Bundeszentralamt für Steuern.		

2	 Nach Erstattungen durch das Bundeszentralamt für Steuern.					   

3	 Seit 1.7.2009 Übergang der Verwaltungshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer von den Ländern auf den Bund.	
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3.2.2 Aufteilung der Steuereinnahmen auf die Gebietskörperschaften (2017 bis 2024)*

Steuerart

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Mio. Euro
Veränd. 

ggü. Vj. in 
v. H.

Mio. Euro
Veränd. 

ggü. Vj. in 
v. H.

Mio. Euro
Veränd. 

ggü. Vj. in 
v. H.

Mio. Euro
Veränd. 

ggü. Vj. in 
v. H.

Mio. Euro
Veränd. 

ggü. Vj. in 
v. H.

Mio. Euro
Veränd. 

ggü. Vj. in 
v. H.

Mio. Euro
Veränd. 

ggü. Vj. in 
v. H.

Mio. Euro
Veränd. 

ggü. Vj. in 
v. H.

Steuereinnahmen des Bundes
Bundessteuern 99.933,6 -4,3 108.586,3 8,7 109.548,5 0,9 734.512,9 4,1 776.262,9 5,7 799.308,3 3,0 96.651,9 -1,5 101.829,2 5,4
+ Bundesanteil an

Lohnsteuer 83.097,6 5,8 88.498,1 6,5 93.355,5 5,5 88.946,7 -4,7 92.823,0 4,4 96.561,9 4,0 100.396,7 4,0 105.791,2 5,4
Körperschaftsteuer 14.629,4 6,6 16.712,7 14,2 16.006,7 -4,2 12.133,8 -24,2 21.062,0 73,6 23.166,9 10,0 22.425,8 -3,2 19.878,8 -11,4
Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

3.226,6 23,5 3.033,1 -6,0 2.264,4 -25,3 2.975,9 31,4 4.412,8 48,3 2.885,9 -34,6 3.679,1 27,5 8.477,5 130,4

Steuern vom Umsatz1 114.805,2 7,0 116.512,7 1,5 118.944,3 2,1 94.391,5 -20,6 113.125,5 19,8 132.812,4 17,4 138.453,6 4,2 145.333,9 5,0
Gewerbesteuerumlage 1.940,8 10,6 2.058,3 6,1 1.947,2 -5,4 1.573,7 -19,2 2.051,3 30,3 2.629,3 28,2 2.629,4 0,0 2.753,4 4,7

- EU-MwSt-Eigenmittel -2.362,2 -44,4 -2.384,7 1,0 -2.519,8 5,7 -2.472,8 -1,9 -4.416,3 78,6 -4.837,6 9,5 -5.306,2 9,7 -5.447,8 2,7
- EU-BNE-Eigenmittel -14.257,6 -28,4 -21.146,9 48,3 -23.316,6 10,3 -25.615,6 9,9 -28.683,3 12,0 -25.573,7 -10,8 -22.980,9 -10,1 -19.722,4 -14,2
- EU-Kunststoff-Eigenmittel	 x x x x x x x x x x -1.377,0 x -1.423,3 3,4 -1.377,6 -3,2
- Regionalisierungsmittel ÖPNV -8.347,6 1,8 -8.497,9 1,8 -8.650,8 1,8 -11.456,5 32,4 -9.458,2 -17,4 -14.444,1 52,7 -12.397,6 -14,2 -12.724,5 2,6
- Kompensation wegen Übertragung der  
   Kfz-Steuer

-8.991,8 0,0 -8.991,8 0,0 -8.991,8 0,0 -8.991,8 0,0 -8.991,8 0,0 -8.991,8 0,0 -8.991,8 0,0 -8.991,8 0,0

- Bundesergänzungszuweisungen -9.229,0 -6,3 -8.485,8 -8,1 -7.555,4 -11,0 -8.751,3 15,8 -10.070,7 15,1 -10.675,5 6,0 -10.883,4 1,9 -10.570,6 -2,9
- Konsolidierungshilfen -800,0 0,0 -800,0 0,0 -800,0 0,0 -1.066,7 33,3 -800,0 -25,0 -800,0 0,0 -800,0 0,0 -800,0 0,0
Steuereinnahmen des Bundes 309.361,2 7,0 322.358,7 4,2 329.052,2 2,1 283.114,8 -14,0 313.667,4 10,8 337.209,5 7,5 356.041,7 5,6 374.948,7 5,3
Steuereinnahmen der Länder
Ländersteuern 22.205,0 -0,6 23.912,5 7,7 25.849,6 8,1 27.774,9 7,4 31.612,9 13,8 30.097,4 -4,8 25.199,3 -16,3 26.508,5 5,2
+ Länderanteil an

Lohnsteuer/veranlagter Einkommensteuer 108.354,6 6,8 114.174,7 5,4 120.432,8 5,5 114.014,1 -5,3 123.568,5 8,4 129.461,6 4,8 131.586,7 1,6 137.600,2 4,6
nicht veranl. Steuern vom Ertrag/
Körperschaftsteuer

25.088,5 7,0 28.300,7 12,8 27.749,4 -1,9 22.882,9 -17,5 34.758,9 51,9 39.468,1 13,5 40.646,7 3,0 36.890,2 -9,2

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

3.226,6 23,5 3.033,1 -6,0 2.264,4 -25,3 2.975,9 31,4 4.412,8 48,3 2.885,9 -34,6 3.679,1 27,5 8.477,5 130,4

Steuern vom Umsatz2 105.531,8 0,6 110.841,3 5,0 116.056,0 4,7 116.036,9 0,0 128.514,9 10,8 143.952,3 12,0 144.724,2 0,5 148.378,9 2,5
Gewerbesteuerumlage 2.744,0 10,6 2.910,0 6,1 2.752,9 -5,4 2.224,9 -19,2 2.900,1 30,3 3.717,2 28,2 3.717,9 0,0 3.892,0 4,7

+ Regionalisierungsmittel ÖPNV 8.347,6 1,8 8.497,9 1,8 8.650,8 1,8 11.456,5 32,4 9.458,2 -17,4 14.444,1 52,7 12.397,6 -14,2 12.724,5 2,6
+ erhöhte Gewerbesteuerumlage 3.895,3 8,4 4.110,0 5,5 3.414,2 -16,9 155,6 -95,4 -0,2 -100,2 0,8 -446,9 0,0 -102,3 1,8 -9.691,3
+ Kompensation wegen Übertragung der  
   Kfz-Steuer

8.991,8 0,0 8.991,8 0,0 8.991,8 0,0 8.991,8 0,0 8.991,8 0,0 8.991,8 0,0 8.991,8 0,0 8.991,8 0,0

+ Bundesergänzungszuweisungen 9.229,0 -6,3 8.485,8 -8,1 7.555,4 -11,0 8.751,3 15,8 10.070,7 15,1 10.675,5 6,0 10.883,4 1,9 10.570,6 -2,9
+ Konsolidierungshilfen 800,0 0,0 800,0 0,0 800,0 0,0 1.066,7 33,3 800,0 -25,0 800,0 0,0 800,0 0,0 800,0 0,0
Steuereinnahmen der Länder3 298.414,1 3,4 314.057,7 5,2 324.517,3 3,3 316.331,4 -2,5 355.088,5 12,3 384.494,8 8,3 382.626,7 -0,5 394.836,1 3,2
Steuereinnahmen der Gemeinden
Gemeindesteuern 15.622,7 2,7 15.913,0 1,9 16.133,7 1,4 16.018,0 -0,7 16.083,5 0,4 16.933,0 5,3 17.201,3 1,6 17.957,3 4,4
+ Gemeindeanteil an

Lohnsteuer/veranl. Einkommensteuer/
Abgeltungst.

39.122,8 7,2 41.124,1 5,1 43.123,3 4,9 41.051,9 -4,8 44.815,9 9,2 46.479,4 3,7 47.445,8 2,1 50.876,8 7,2

Steuern vom Umsatz1 6.017,9 24,5 7.446,5 23,7 8.255,2 10,9 9.055,6 9,7 9.159,8 1,2 8.085,4 -11,7 8.216,1 1,6 8.430,6 2,6
+ Gewerbesteuer 52.872,0 5,5 55.852,4 5,6 55.419,5 -0,8 45.295,0 -18,3 61.103,4 34,9 70.243,6 15,0 75.122,1 6,9 75.293,5 0,2
- Gewerbesteuerumlage -4.684,8 10,6 -4.968,3 6,1 -4.700,0 -5,4 -3.798,6 -19,2 -4.951,4 30,3 -6.346,5 28,2 -6.347,3 0,0 -6.645,4 4,7
- erhöhte Gewerbesteuerumlage -3.895,3 8,4 -4.110,0 5,5 -3.414,2 -16,9 -155,6 -95,4 0,2 -100,2 -0,8 -446,9 0,0 -102,3 -1,8 -9.691,3
Steuereinnahmen der Gemeinden 105.055,3 6,3 111.257,8 5,9 114.817,4 3,2 107.466,2 -6,4 126.211,5 17,4 135.394,1 7,3 141.638,0 4,6 145.911,1 3,0
EU-Eigenmittel
Zölle 5.062,6 -1,0 5.057,1 -0,1 5.085,0 0,6 4.733,7 -6,9 5.122,3 8,2 6.828,8 33,3 5.733,7 -16,0 5.463,2 -4,7
+ MwSt-Eigenmittel 2.362,2 -44,4 2.384,7 1,0 2.519,8 5,7 2.472,8 -1,9 4.416,3 78,6 4.837,6 9,5 5.306,2 9,7 5.447,8 2,7
+ BNE-Eigenmittel 14.257,6 -28,4 21.146,9 48,3 23.316,6 10,3 25.615,6 9,9 28.683,3 12,0 25.573,7 -10,8 22.980,9 -10,1 19.722,4 -14,2
+ Kunststoff-Eigenmittel x x x x x x x x x x 1.377,0 x 1.423,3 3,4 1.377,6 -3,2
EU-Eigenmittel 21.682,3 -25,9 28.588,7 31,9 30.921,4 8,2 32.822,1 6,1 38.221,8 16,5 38.617,1 1,0 35.444,1 -8,2 32.011,0 -9,7
Steuereinnahmen insgesamt 734.512,9 4,1 776.262,9 5,7 799.308,3 3,0 739.734,6 -7,5 833.189,2 12,6 895.715,5 7,5 915.750,4 2,2 947.706,8 3,5

*	 Daten aus früheren Jahren sind unter folgendem Link abrufbar: http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/
Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuereinnahmen/entwicklung-der-steuereinnahmen.html  

1	 Berechnet Bund vorab 5,63 v. H.; vom Rest Gemeinden jeweils vorab 2,2 v. H.; vom verbleibenden Rest Bund 2006 49,6 v. H. (zuzüglich 
Festbetrag), 2007 Bund vorab 3,89 v. H. für ALV, vom Rest Bund vorab 5,15 v. H. für RV, vom Rest Gemeinden vorab 2,2 v. H.; vom 
verbleibenden Rest Bund 49,68 v. H. zuzüglich Festbetrag; 2008 Bund vorab 4,42 % für ALV, vom Rest Bund vorab 5,05 % für RV, vom Rest 
vorab 2,2 % für Gemeinden, vom verbleibenden Rest Bund 49,70 % zuzüglich Festbetrag; ab 2009 Bund vorab 4,45 % für ALV, vom Rest 
Bund vorab 5,05 % für RV, vom Rest vorab 2,2 % für Gemeinden, vom verbleibenden Rest Bund 49,70 % zuzüglich Festbetrag.

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuereinnahmen/entwicklung-der-steuereinnahmen.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuereinnahmen/entwicklung-der-steuereinnahmen.html
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Steuerart

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Mio. Euro
Veränd. 

ggü. Vj. in 
v. H.

Mio. Euro
Veränd. 

ggü. Vj. in 
v. H.

Mio. Euro
Veränd. 

ggü. Vj. in 
v. H.

Mio. Euro
Veränd. 

ggü. Vj. in 
v. H.

Mio. Euro
Veränd. 

ggü. Vj. in 
v. H.

Mio. Euro
Veränd. 

ggü. Vj. in 
v. H.

Mio. Euro
Veränd. 

ggü. Vj. in 
v. H.

Mio. Euro
Veränd. 

ggü. Vj. in 
v. H.

Steuereinnahmen des Bundes
Bundessteuern 99.933,6 -4,3 108.586,3 8,7 109.548,5 0,9 734.512,9 4,1 776.262,9 5,7 799.308,3 3,0 96.651,9 -1,5 101.829,2 5,4
+ Bundesanteil an

Lohnsteuer 83.097,6 5,8 88.498,1 6,5 93.355,5 5,5 88.946,7 -4,7 92.823,0 4,4 96.561,9 4,0 100.396,7 4,0 105.791,2 5,4
Körperschaftsteuer 14.629,4 6,6 16.712,7 14,2 16.006,7 -4,2 12.133,8 -24,2 21.062,0 73,6 23.166,9 10,0 22.425,8 -3,2 19.878,8 -11,4
Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

3.226,6 23,5 3.033,1 -6,0 2.264,4 -25,3 2.975,9 31,4 4.412,8 48,3 2.885,9 -34,6 3.679,1 27,5 8.477,5 130,4

Steuern vom Umsatz1 114.805,2 7,0 116.512,7 1,5 118.944,3 2,1 94.391,5 -20,6 113.125,5 19,8 132.812,4 17,4 138.453,6 4,2 145.333,9 5,0
Gewerbesteuerumlage 1.940,8 10,6 2.058,3 6,1 1.947,2 -5,4 1.573,7 -19,2 2.051,3 30,3 2.629,3 28,2 2.629,4 0,0 2.753,4 4,7

- EU-MwSt-Eigenmittel -2.362,2 -44,4 -2.384,7 1,0 -2.519,8 5,7 -2.472,8 -1,9 -4.416,3 78,6 -4.837,6 9,5 -5.306,2 9,7 -5.447,8 2,7
- EU-BNE-Eigenmittel -14.257,6 -28,4 -21.146,9 48,3 -23.316,6 10,3 -25.615,6 9,9 -28.683,3 12,0 -25.573,7 -10,8 -22.980,9 -10,1 -19.722,4 -14,2
- EU-Kunststoff-Eigenmittel	 x x x x x x x x x x -1.377,0 x -1.423,3 3,4 -1.377,6 -3,2
- Regionalisierungsmittel ÖPNV -8.347,6 1,8 -8.497,9 1,8 -8.650,8 1,8 -11.456,5 32,4 -9.458,2 -17,4 -14.444,1 52,7 -12.397,6 -14,2 -12.724,5 2,6
- Kompensation wegen Übertragung der  
   Kfz-Steuer

-8.991,8 0,0 -8.991,8 0,0 -8.991,8 0,0 -8.991,8 0,0 -8.991,8 0,0 -8.991,8 0,0 -8.991,8 0,0 -8.991,8 0,0

- Bundesergänzungszuweisungen -9.229,0 -6,3 -8.485,8 -8,1 -7.555,4 -11,0 -8.751,3 15,8 -10.070,7 15,1 -10.675,5 6,0 -10.883,4 1,9 -10.570,6 -2,9
- Konsolidierungshilfen -800,0 0,0 -800,0 0,0 -800,0 0,0 -1.066,7 33,3 -800,0 -25,0 -800,0 0,0 -800,0 0,0 -800,0 0,0
Steuereinnahmen des Bundes 309.361,2 7,0 322.358,7 4,2 329.052,2 2,1 283.114,8 -14,0 313.667,4 10,8 337.209,5 7,5 356.041,7 5,6 374.948,7 5,3
Steuereinnahmen der Länder
Ländersteuern 22.205,0 -0,6 23.912,5 7,7 25.849,6 8,1 27.774,9 7,4 31.612,9 13,8 30.097,4 -4,8 25.199,3 -16,3 26.508,5 5,2
+ Länderanteil an

Lohnsteuer/veranlagter Einkommensteuer 108.354,6 6,8 114.174,7 5,4 120.432,8 5,5 114.014,1 -5,3 123.568,5 8,4 129.461,6 4,8 131.586,7 1,6 137.600,2 4,6
nicht veranl. Steuern vom Ertrag/
Körperschaftsteuer

25.088,5 7,0 28.300,7 12,8 27.749,4 -1,9 22.882,9 -17,5 34.758,9 51,9 39.468,1 13,5 40.646,7 3,0 36.890,2 -9,2

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

3.226,6 23,5 3.033,1 -6,0 2.264,4 -25,3 2.975,9 31,4 4.412,8 48,3 2.885,9 -34,6 3.679,1 27,5 8.477,5 130,4

Steuern vom Umsatz2 105.531,8 0,6 110.841,3 5,0 116.056,0 4,7 116.036,9 0,0 128.514,9 10,8 143.952,3 12,0 144.724,2 0,5 148.378,9 2,5
Gewerbesteuerumlage 2.744,0 10,6 2.910,0 6,1 2.752,9 -5,4 2.224,9 -19,2 2.900,1 30,3 3.717,2 28,2 3.717,9 0,0 3.892,0 4,7

+ Regionalisierungsmittel ÖPNV 8.347,6 1,8 8.497,9 1,8 8.650,8 1,8 11.456,5 32,4 9.458,2 -17,4 14.444,1 52,7 12.397,6 -14,2 12.724,5 2,6
+ erhöhte Gewerbesteuerumlage 3.895,3 8,4 4.110,0 5,5 3.414,2 -16,9 155,6 -95,4 -0,2 -100,2 0,8 -446,9 0,0 -102,3 1,8 -9.691,3
+ Kompensation wegen Übertragung der  
   Kfz-Steuer

8.991,8 0,0 8.991,8 0,0 8.991,8 0,0 8.991,8 0,0 8.991,8 0,0 8.991,8 0,0 8.991,8 0,0 8.991,8 0,0

+ Bundesergänzungszuweisungen 9.229,0 -6,3 8.485,8 -8,1 7.555,4 -11,0 8.751,3 15,8 10.070,7 15,1 10.675,5 6,0 10.883,4 1,9 10.570,6 -2,9
+ Konsolidierungshilfen 800,0 0,0 800,0 0,0 800,0 0,0 1.066,7 33,3 800,0 -25,0 800,0 0,0 800,0 0,0 800,0 0,0
Steuereinnahmen der Länder3 298.414,1 3,4 314.057,7 5,2 324.517,3 3,3 316.331,4 -2,5 355.088,5 12,3 384.494,8 8,3 382.626,7 -0,5 394.836,1 3,2
Steuereinnahmen der Gemeinden
Gemeindesteuern 15.622,7 2,7 15.913,0 1,9 16.133,7 1,4 16.018,0 -0,7 16.083,5 0,4 16.933,0 5,3 17.201,3 1,6 17.957,3 4,4
+ Gemeindeanteil an

Lohnsteuer/veranl. Einkommensteuer/
Abgeltungst.

39.122,8 7,2 41.124,1 5,1 43.123,3 4,9 41.051,9 -4,8 44.815,9 9,2 46.479,4 3,7 47.445,8 2,1 50.876,8 7,2

Steuern vom Umsatz1 6.017,9 24,5 7.446,5 23,7 8.255,2 10,9 9.055,6 9,7 9.159,8 1,2 8.085,4 -11,7 8.216,1 1,6 8.430,6 2,6
+ Gewerbesteuer 52.872,0 5,5 55.852,4 5,6 55.419,5 -0,8 45.295,0 -18,3 61.103,4 34,9 70.243,6 15,0 75.122,1 6,9 75.293,5 0,2
- Gewerbesteuerumlage -4.684,8 10,6 -4.968,3 6,1 -4.700,0 -5,4 -3.798,6 -19,2 -4.951,4 30,3 -6.346,5 28,2 -6.347,3 0,0 -6.645,4 4,7
- erhöhte Gewerbesteuerumlage -3.895,3 8,4 -4.110,0 5,5 -3.414,2 -16,9 -155,6 -95,4 0,2 -100,2 -0,8 -446,9 0,0 -102,3 -1,8 -9.691,3
Steuereinnahmen der Gemeinden 105.055,3 6,3 111.257,8 5,9 114.817,4 3,2 107.466,2 -6,4 126.211,5 17,4 135.394,1 7,3 141.638,0 4,6 145.911,1 3,0
EU-Eigenmittel
Zölle 5.062,6 -1,0 5.057,1 -0,1 5.085,0 0,6 4.733,7 -6,9 5.122,3 8,2 6.828,8 33,3 5.733,7 -16,0 5.463,2 -4,7
+ MwSt-Eigenmittel 2.362,2 -44,4 2.384,7 1,0 2.519,8 5,7 2.472,8 -1,9 4.416,3 78,6 4.837,6 9,5 5.306,2 9,7 5.447,8 2,7
+ BNE-Eigenmittel 14.257,6 -28,4 21.146,9 48,3 23.316,6 10,3 25.615,6 9,9 28.683,3 12,0 25.573,7 -10,8 22.980,9 -10,1 19.722,4 -14,2
+ Kunststoff-Eigenmittel x x x x x x x x x x 1.377,0 x 1.423,3 3,4 1.377,6 -3,2
EU-Eigenmittel 21.682,3 -25,9 28.588,7 31,9 30.921,4 8,2 32.822,1 6,1 38.221,8 16,5 38.617,1 1,0 35.444,1 -8,2 32.011,0 -9,7
Steuereinnahmen insgesamt 734.512,9 4,1 776.262,9 5,7 799.308,3 3,0 739.734,6 -7,5 833.189,2 12,6 895.715,5 7,5 915.750,4 2,2 947.706,8 3,5

Das Steuersystem und die Verteilung der Steuereinnahmen

2	 Berechnet Bund vorab 5,63 v. H.; vom Rest Gemeinden jeweils vorab 2,2 v. H.; vom verbleibenden Rest Länder 2006 50,4 v. H. (abzüglich 
Festbetrag), 2007 Bund vorab 3,89 v. H. für ALV, vom Rest Bund vorab 5,15 v. H. für RV, vom Rest Gemeinden vorab 2,2 v. H.; vom 
verbleibenden Rest Länder 50,32 v. H. abzüglich Festbetrag; 2008 Bund vorab 4,42 % für ALV, vom Rest Bund vorab 5,05 % für RV, 
vom Rest vorab 2,2 % für Gemeinden, vom verbleibenden Rest Länder 50,30 % abzüglich Festbetrag; ab 2009 Bund vorab 4,45 % für 
ALV, vom Rest Bund vorab 5,05 % für RV, vom Rest vorab 2,2 % für Gemeinden, vom verbleibenden Rest Länder 50,30 % abzüglich 
Festbetrag.					   

3	 Ohne Gemeindesteuern der Stadtstaaten (Berlin, Bremen und Hamburg).	
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3.2.3 	 Anteile von Bund und Ländern (einschl. Gemeinden) am Gesamtsteueraufkommen  
(2017 bis 2024)

Steueraufkommen 
insgesamt

Anteil des Bundes  
am Gesamtsteueraufkommen

Anteil der Länder und Gemeinden  
am Gesamtsteueraufkommen

Jahr Mrd. Euro Mrd. Euro v. H. Mrd. Euro v. H.

2017 734,5 309,4 42,1 403,5 54,9

2018 776,3 322,4 41,5 425,3 54,8

2019 799,3 329,1 41,2 439,3 55,0

2020 739,7 283,1 38,3 423,8 57,3

2021 833,2 313,7 37,6 481,3 57,8

2022 895,7 337,2 37,6 519,9 58,0

2023 915,8 356,0 38,9 524,3 57,2

2024 947,7 374,9 39,6 540,7 57,1

3.2.4 	 Anteile von Bund, Ländern und Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen (2017 bis 2024)

Umsatzsteueraufkommen

Gesamt Bund1 Länder2 Gemeinden

Jahr Mrd. Euro v. H.

2017 226,4 50,7 46,6 2,7

2018 234,8 49,6 47,2 3,2

2019 243,3 48,9 47,7 3,4

2020 219,5 43,0 52,9 4,1

2021 250,8 45,1 51,2 3,7

2022 284,9 46,6 50,5 2,8

2023 291,4 47,5 49,7 2,8

2024 302,1 48,1 49,1 2,8

1 MWSt- und BNE-Eigenmittel der EU sowie (bis 1994) Ergänzungszuweisungen an Länder abgesetzt; ohne Zuweisungen von Ländern 
für Fonds „DE“.

2 Ergänzungszuweisungen (bis 1994) zugesetzt; Zuweisungen an Bund für Fonds „DE“ nicht abgesetzt.
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Die nachfolgenden Tabellen liefern einen 
Überblick über die Haushaltsabschlüsse der 
Länder. Die Übersichten beginnen mit dem Jahr 
20141 und enden mit dem letztverfügbaren Ist-
Ergebnis (2024). Die Vergleichbarkeit unter den 
Ländern ist aufgrund unterschiedlicher Aufga-
benverteilung zwischen Land und Kommunen 
eingeschränkt. Deshalb werden zusätzlich zu 
den Länderhaushalten auch Finanzdaten der 
Länder einschließlich der Kommunen dar-
gestellt. Zusätzlich muss bei einer Bewertung 
der Finanzdaten berücksichtigt werden, dass 
in den Ländern in unterschiedlichem Umfang 
Aufgaben durch freie Träger wahrgenommen 
werden. Auch dies schränkt die Vergleichbar-
keit zwischen den Ländern ein.

Die zunächst dargestellten Übersichten zu 
den Gesamtausgaben der Länder werden 
durch Tabellen zu den wichtigsten Ausgaben-
kategorien ergänzt. Dabei werden neben den 
Personalausgaben und den Investitionsaus-
gaben auch die Zinsausgaben berücksichtigt. 
Es folgen Angaben zu den Gesamteinnahmen 
sowie zu den Steuereinnahmen auf Landes-
ebene. Den Abschluss bilden Übersichten zu 
den Finanzierungssalden und Schuldenständen 
der Länder.

Um einzelne Länder unterschiedlicher Größe 
vergleichen zu können, werden die einzelnen 
Zeitreihen zusätzlich in Euro je Einwohner 
ausgewiesen.

1	 Für die Daten der Jahre 1991 bis 2013 wird auf die vor-
herigen Auflagen verwiesen.

 4. Finanzentwicklung der Länder  
 2014 - 2024 
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bundeseinheitlich normierten Hebesätzen) 
abzüglich 75 Prozent der Gewerbesteuerum-
lage („Normalumlage“).

5.1.2	 Ausgleichsmesszahl 
Die Ausgleichsmesszahl entspricht der Summe 
aus

•	 der Messzahl zum Ausgleich der Landes-
steuereinnahmen 

›	 bundesdurchschnittliche Landessteuer-
einnahmen aller Länder pro Kopf, bezogen 
auf das einzelne Land 

›	 dabei Zugrundelegung einer Einwohner-
wertung für die Stadtstaaten Berlin, 
Bremen und Hamburg mit je 135 Prozent

und

•	 der Messzahl zum Ausgleich der Gemeinde-
steuereinnahmen

›	 bundesdurchschnittliche Gemeindesteuer-
einnahmen aller Länder pro Kopf, bezogen 
auf das jeweilige Land

›	 dabei Wertung der Einwohnerzahlen der 
Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg 
mit je 135 Prozent, des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern mit 105 Prozent, des 
Landes Brandenburg mit 103 Prozent und 
des Landes Sachsen-Anhalt mit 102 Prozent 

5.1.3	 Bundesergänzungszuweisungen (BEZ)
Allgemeine BEZ zur ergänzenden Deckung des 
allgemeinen Finanzbedarfs für alle leistungs-
schwachen Länder in Höhe von 80 Prozent der 
nach Durchführung des Finanzkraftausgleichs 
verbliebenen Fehlbeträge zu 99,75 Prozent der 
Ausgleichsmesszahl. 

5.1	 Kurzdarstellung  
des geltenden Finanzaus-
gleichssystems

Nach Artikel 107 GG i. V. m. dem Finanzaus-
gleichsgesetz wird der Umsatzsteueranteil der 
Länder mit dem Ziel des Finanzkraftausgleichs 
verteilt. Bei einer grundsätzlich nach den Ein-
wohnerverhältnissen vorgenommenen hori-
zontalen Verteilung des Länderanteils an der 
Umsatzsteuer erhalten finanzschwache Länder 
Zuschläge, während überdurchschnittlich 
finanzstarke Länder Abschläge hinzunehmen 
haben. Die Summe der gewährten Zuschläge 
gleicht der Summe der Abschläge, da beide 
nach einem linearen Tarif berechnet werden, 
der 63 Prozent der Lücke (positiv oder negativ) 
zwischen der Finanzkraft eines Landes und 
der länderdurchschnittlichen Finanzkraft – 
der Ausgleichsmesszahl – schließt.

5.1.1 	 Finanzkraftmesszahl 
Die Finanzkraftmesszahl ist die Summe aus

•	 den Steuereinnahmen des einzelnen Landes 
abzüglich 12 Prozent der im Ländervergleich 
überdurchschnittlichen Zuwächse des 
einzelnen Landes bei den Pro-Kopf-Steuer-
einnahmen gegenüber dem Vorjahr (ohne 
Umsatzsteuer); 

•	 den Einnahmen des einzelnen Landes aus 
der Förderabgabe zu 33 Prozent und

•	 den Gemeindesteuereinnahmen in dem 
einzelnen Land; 

•	 Ansatz von 75 Prozent der Gemeindeanteile 
an der Einkommensteuer (einschl. Abgel-
tungsteuer auf Zins- und Veräußerungs-
erträge) und an der Umsatzsteuer sowie 75 
Prozent der Realsteuereinnahmen (nach 

 5. Der bundesstaatliche  
 Finanzausgleich 
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Sonderbedarfs-BEZ erhalten 

›	 die neuen Länder (ohne Berlin) wegen 
hoher struktureller Arbeitslosigkeit (im 
Zusammenhang mit Hartz IV; Volumen  
1,0 Mrd. Euro p. a. bis 2011, rd. 0,7 Mrd. Euro 
p. a. für 2012 und 2013, rd. 0,8 Mrd. Euro  
p. a. für 2014 bis 2016, rd. 0,5 Mrd. Euro für 
2017 bis 2019, rd. 0,3 Mrd. Euro p. a. für 2020 
bis 2022; rd. 0,1 Mrd. Euro p. a für 2023 bis 
2024)

›	 die zehn leistungsschwachen kleineren 
Länder wegen überproportional hoher 
Kosten politischer Führung (Volumen  
rd. 0,5 Mrd. Euro bis 2019, rd. 0,6 Mrd. Euro 
p. a. ab 2020).

›	 Finanzschwache Länder mit unterdurch-
schnittlicher kommunaler Steuerkraft 
erhalten weitere 53,5 Prozent der Differenz, 
die zwischen der in ihren Kommunen 
angefallenen Steuerkraft und 80 Prozent 
der bundesdurchschnittlichen Kommunal-
steuerkraft besteht.

›	 Finanzschwache Länder, die bei der Vergabe 
von Forschungsförderungsmitteln gem. 
Art. 91b GG im dem Ausgleichsjahr sieben 
Jahre vorausgehenden Jahr nur unter-
durchschnittlich hohe Nettozuweisungen 
bekamen, erhalten weitere Zuweisungen 
in Höhe von 35 Prozent der Differenz 
zwischen dem von ihnen erhaltenen 
Forschungsnettozufluss und 95 Prozent 
des bundesdurchschnittlich verzeichneten 
Forschungsnettozuflusses. Ihre Gewährung 
erfolgt zweckungebunden, es handelt sich 
nicht um Mittel einer gezielten Forschungs-
förderung.
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5.2	 Daten zur horizontalen Umsatzsteuerverteilung,  
zum Finanzkraftausgleich und zu den 
Bundesergänzungszuweisungen

a)	 Steuern der Länder nach dem Aufkommen  
Länderanteile an Einkommen- und Körperschaftsteuer sowie Einnahmen aus Landessteuern

b)	 Länderanteile an der Umsatzsteuer

c)	 Finanzkraft der Länder vor dem Finanzkraftausgleich

d)	Abschläge (-) und Zuschläge (+) im Finanzkraftausgleich

e)	 Finanzkraft der Länder nach dem Finanzkraftausgleich

f)	 Bundesergänzungszuweisungen (BEZ)

g)	 Finanzkraft nach Finanzkraftausgleich und allgemeinen und Gemeindesteuerkraft-BEZ
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•	 Zuweisung des Aufkommens an örtlichen 
Verbrauch- und Aufwandsteuern an die 
Gemeinden

•	 Zwingende zusätzliche Beteiligung der 
Gemeinden an den Einnahmen der Länder aus 
der neu als Gemeinschaftsteuer fungierenden 
Umsatzsteuer nach Maßgabe der jeweiligen 
Landesgesetzgebung

Änderungen ab 1980
•	 Abschaffung der Lohnsummensteuer

•	 Erhöhung des Gemeindeanteils am Aufkom-
men der Einkommensteuer auf 15 Prozent 

Änderung ab 1993
•	 Direkte Beteiligung der Gemeinden am Auf-

kommen des Zinsabschlags mit 12 Prozent

Änderungen ab 1998
•	 Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer

•	 Als Kompensation hierfür: Direkte Beteiligung 
der Gemeinden am Aufkommen der Umsatz-
steuer mit 2,2 Prozent des nach Vorwegabzü-
gen für den Bund verbleibenden Aufkommens

Änderungen ab 2009
•	 Direkte Beteiligung der Gemeinden mit  
12 Prozent am Aufkommen der Teile der 
Abgeltungssteuer, die bislang dem Zins-
abschlag unterlagen

Änderungen ab 2015
•	 Zusätzlich zu der direkten Beteiligung wer-

den die Gemeinden über einen „Festbetrag“ 
am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt2

2	 Der Festbetrag wurde im Zusammenhang mit der 5-Mrd. €- 
Entlastung der Kommunen ab 2018 bereits im Vorgriff hierauf 
eingeführt. Er wurde seither mehrfach geändert, die jährlichen 
Änderungen sind hier nicht im Einzelnen dargestellt.

6.1	 Die Steuereinnahmen  
der Gemeinden

Ab 1949 
•	 Fakultative Beteiligung am Aufkommen der 

Landessteuern nach Maßgabe der jeweiligen 
Landesgesetzgebung:

›	 Grundsteuer A und B

›	 Gewerbesteuer (Ertrag, Kapital, Lohnsumme)

›	 Einkommensteuer

›	 Körperschaftsteuer

›	 Vermögensteuer

›	 Erbschaftsteuer

›	 Verkehrssteuern (ohne Umsatzsteuer und 
Beförderungssteuer)

›	 Biersteuer

›	 Steuern mit örtlich bedingtem Wirkungs-
kreis

Änderungen ab 1958
•	 Zuweisung des Aufkommens der Grundsteuer 

an die Gemeinden

•	 Zuweisung des Aufkommens der Gewerbe-
steuer an die Gemeinden

•	 Zwingende Beteiligung an den Einnahmen 
der Länder aus der Einkommen  und Körper-
schaftsteuer nach Maßgabe der jeweiligen 
Landesgesetzgebung

•	 Fakultative Beteiligung an den übrigen 
Landessteuern nach Maßgabe der jeweiligen 
Landesgesetzgebung

Änderungen ab 1970
•	 Direkte Zuweisung eines Anteils am Auf-

kommen der Einkommensteuer in Höhe von 
14 Prozent an die Gemeinden

•	 Abführung einer Gewerbesteuerumlage 
(zunächst hälftig an Bund und Länder)

 6. Die Finanzen der Gemeinden und  
 Gemeindeverbände 
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6.2	 Gemeindehaushalts- 
wesen im Überblick

1. Rechtsgrundlagen

Die wesentlichen Bestimmungen zur Planung, 
Aufstellung, Ausführung und Abrechnung des 
kommunalen Haushalts sind in den Gemeinde-
ordnungen (GO) / Kommunalverfassungen der 
Länder kodifiziert. Zur Regelung der Einzel-
heiten haben die Innenminister Rechtsver-
ordnungen erlassen, von denen die Gemeinde-
haushaltsverordnung (GemHVO) die für die 
kommunale Haushaltswirtschaft bedeutendste 
ist. Die GemHVO enthalten u. a. verbindliche 
Angaben für die Gestaltung der Haushalts-
pläne. Durch gesonderte Verordnungen wird 
z. B. die Kassenwirtschaft (Gemeindekassenver-
ordnung) oder die Führung von Eigenbetrieben 
(Eigenbetriebsverordnung) geregelt. Die 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde vollzieht 
sich auf der Grundlage der Haushaltssatzung, 
die von der Gemeinde für jedes Jahr neu zu 
beschließen ist. Durch sie werden in kamera-
listisch buchenden Kommunen der Haus-
haltsplan, der Höchstbetrag der Kassenkredite 
und die Steuersätze festgesetzt. Die doppisch 
buchenden Kommunen veranschlagen in der 
Haushaltssatzung die Ansätze für Erträge, 
Einzahlungen, Aufwendungen, Auszahlungen 
und Verpflichtungsermächtigungen.

2. Haushaltsgrundsätze

Die für die kommunale Haushaltswirtschaft 
anzuwendenden Haushaltsgrundsätze ent-
sprechen inhaltlich weitgehend den Regelungen, 
die für Bund und Länder gelten. Sie sind in der 
GO niedergeschrieben.

Anders als Bund und Länder sind die Kommu-
nen an besondere Grundsätze der Einnahme-
beschaffung gebunden. Danach sind die zur 
Aufgabenerfüllung erforderlichen Einnahmen 
soweit vertretbar und geboten zunächst aus 
speziellen Entgelten (Gebühren, Beiträge, privat-
rechtliche Entgelte) für kommunal erbrachte 
Leistungen zu beschaffen, im Übrigen aus 
Steuern, soweit die sonstigen Einnahmen (u. a. 
Entnahmen aus Rücklagen, Kostenerstattungen, 
allgemeine Finanzzuweisungen vom Land) nicht 
ausreichen. Kredite dürfen als letztrangiges 

Änderungen ab 2020
•	 Wegfall der Vorababzüge für den Bund bei 

der vertikalen Umsatzsteuerverteilung, als 
Folge aufkommensneutrale Anpassung der 
direkten Beteiligung der Gemeinden am 
Gesamtaufkommen Umsatzsteuer auf rd. 2 
Prozent.

Somit Stand 2025
•	 Ertragshoheit an den Realsteuern (Grund-

steuern A und B, Gewerbesteuer)

•	 Abführung einer Gewerbesteuerumlage an 
Bund und Länder (Bundesvervielfältiger  
14,5 Prozent, Landesvervielfältiger 20,5 
Prozent)3 

•	 Direkte Beteiligung am Aufkommen an 
Lohnsteuer und an veranlagter Einkommen-
steuer mit 15 Prozent

•	 Direkte Beteiligung am Aufkommen an 
Kapitalertragsteuer nach § 43 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5 bis 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 des 
Einkommensteuergesetztes mit 12 Prozent

•	 Direkte Beteiligung am Aufkommen der 
Umsatzsteuer mit 1,9959 %, zuzüglich eines 
„Festbetrages“ von 2,4 Mrd. Euro

•	 Zwingende Beteiligung an den Einnahmen 
der Länder aus der Einkommen , Körper-
schaft- und Umsatzsteuer nach Maßgabe der 
jeweiligen Landesgesetzgebung

•	 Fakultative Beteiligung an den übrigen 
Landessteuern nach Maßgabe der jeweiligen 
Landesgesetzgebung

•	 Ertragshoheit an den örtlichen Verbrauch- 
und Aufwandsteuern

3	 Auf einen Nachweis der zahlreichen Änderungen bei der 
Gewerbesteuerumlage wurde verzichtet.
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•	 die Entwicklung von Kennzahlen über 
Kosten und Qualität der Verwaltungsleis-
tungen als Information für die Verwaltungs-
steuerung,

•	 ein Berichtswesen auch für unterjährige 
Berichte über die Erreichung der Leistungs-
ziele (Controlling) als Steuerungsinstru-
ment zur Unterstützung der dezentralen 
Ressourcenverantwortung innerhalb der 
Verwaltung und gegenüber dem Rat,

•	 die Gesamtdarstellung von Ressourcen-
aufkommen und Ressourcenverbrauch 
sowie der Vermögens- und Kapitalposition 
(konsolidierter Gesamtabschluss).

Kern dieser Konzeption war es, den Kommu-
nen zu ermöglichen, vom kameralistischen 
Geldverbrauchskonzept (weist in erster Linie 
die Bewirtschaftung von Einnahmen und 
Ausgaben nach) zu einem Ressourcenver-
brauchskonzept (weist den zur Bereitstellung 
der Verwaltungsleistungen notwendigen 
Ressourcenaufwand und das Ressourcen-
aufkommen nach) überzugehen. Dieses Ziel 
wurde auf zwei Wegen verwirklicht:

•	 durch Weiterentwicklung des kameralisti-
schen Haushaltsrechts und

•	 durch Bereitstellung eines neuen Haus-
haltsrechts auf der Grundlage der doppelten 
Buchführung („Doppik“).

Mit der Einführung der „Doppik“ werden nun 
Abschreibungen, eine jährliche Bilanz sowie 
die Erfassung und Bewertung des gesamten 
Vermögens und der Schulden (einschließ-
lich der Pensionsrückstellungen) in die 
kommunale Haushaltswirtschaft integriert. 
Zugleich wird weiterhin an die Tradition des 
öffentlichen Haushaltsrechts angeknüpft 
(Haushaltsgrundsätze, Budgetrecht des Rates, 
Haushaltsplan oder Jährlichkeitsprinzip).

Seit Beginn des Haushaltsjahres 2009 sind die 
gesetzlichen Regelungen für eine doppi-
sche Haushaltswirtschaft in den dreizehn 
Flächenländern in Kraft getreten. Die Länder 
sahen unterschiedlich lange Übergangsfristen 
vor. Ausgehend vom Jahr 2007 lagen diese 
zwischen zwei (in Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz) und dreizehn Jahren (in 
Baden-Württemberg). Zehn der 13 Flächen-

Deckungsmittel nur aufgenommen werden, 
wenn eine andere Fi-nanzierung nicht möglich 
ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

3. Kameralistische Haushaltssystematik

Anders als der Einheitshaushalt von Bund 
und Ländern ist der kommunale Haushalt in 
einen Verwaltungs- und einen Vermögens-
haushalt unterteilt. Im Vermögenshaushalt 
werden die vermögenswirksamen Einnahmen 
und Ausgaben (u.a. Investitionsausgaben, 
Kreditaufnahmen und -tilgungen) nachge-
wiesen; die übrigen, vermögensunwirksamen 
Zahlungsströme erscheinen im Verwaltungs-
haushalt. Im Regelfall wird ein Einnahme-
überschuss des Verwaltungshaushalts dem 
Vermögenshaushalt zugeführt und dort u. a. 
zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt.

4. Neues kommunales Rechnungswesen

Die von der Ständigen Konferenz der Innen-
minister und –senatoren der Länder am 
11.6.1999 verabschiedete „Konzeption zur 
Reform des Kommunalen Haushaltsrechts“ 
sah vor, neben einem reformierten kamera-
listischen Haushalts- und Rechnungswesen 
ein doppisches Haushalts- und Rechnungs-
system (auf der Grundlage der kaufmännisch 
doppelten Buchführung) bereitzustellen. 
Zielsetzungen waren: 

•	 der Einsatz betriebswirtschaftlicher Instru-
mente und Methoden,

•	 die Output-Orientierung der Verwaltungs-
leistungen in Produktform als Grundlage für 
Zielvereinbarungen sowie für die Kosten-
ermittlung und –zuordnung,

•	 die Darstellung des vollständigen, mit der 
Leistungserstellung verbundenen Ressour-
ceneinsatzes,

•	 eine veränderte Darstellung des Haus-
haltsplans nach den Erfordernissen der 
dezentralen Ressourcenverantwortung, z. B. 
in Budgetform,

•	 eine verstärkte Dezentralisierung der Bewirt-
schaftungsbefugnis für den Ressourcenein-
satz auf der Fachebene,



Bund-Länder-Finanzbeziehungen auf der Grundlage der Finanzverfassung 2025

56 Die Finanzen der Gemeinden und Gemeindeverbände

Dreigliedriges Rechnungssystem

Die Kommunen sind in den meisten Ländern 
gehalten, laufend die Konten dreier Rechen-
werke zu bebuchen: der Vermögensrechnung 
(Bilanz), der Ergebnisrechnung (Gewinn- und 
Verlustrechnung) und der Finanzrechnung 
(Kapitalflussrechnung/Cashflow-Rechnung).

Budgetierung

Budgetierung bezweckt eine Dezentralisie-
rung der Finanzverantwortung und soll eine 
flexiblere Mittelbewirtschaftung ermöglichen. 
Verwaltungsbereichen werden im Rahmen 
definierter Aufgaben oder vereinbarter Ziele 
Finanzmittel zur weitgehend eigenverantwort-
lichen Bewirtschaftung zugeteilt.

Budgetierung verfolgt die nachstehenden Ziele:

•	 Kostenbewusstsein

•	 Optimierungspotenzial

•	 Motivation

Outputorientierte Budgetierung

Bei der outputorientierten Budgetierung 
hingegen werden dezentrale Finanzver-
antwortung und Leistungsziele systematisch 
miteinander verbunden. Die Politik steuert 
das Verwaltungshandeln über kombinierte 
Leistungs- und Ressourcenvorgaben. 
Voraussetzung hierfür ist eine entsprechend 
ausgebaute Kosten- und Leistungsrechnung, 
die die notwendigen Daten für die Planung 
der Produktbudgets und das Controlling der 
Leistungserstellung bereitstellt.

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Einführung der Kosten- und Leistungs-
rechnung (KLR) wird in den meisten Landes-
regelungen empfohlen oder gar verbindlich 
vorgeschrieben. Konkrete Hinweise für die 
Ausgestaltung der KLR enthalten die Regelun-
gen jedoch nicht.

Wichtige Anwendungsbereiche der KLR sind 
die Gebührenkalkulation, die Ermittlung von 
Budgetinformationen sowie die Bestimmung 
von internen Leistungsverrechnungen.

länder lassen ausschließlich die doppische 
Haushaltswirtschaft zu. Schleswig-Holstein 
räumt seinen Kommunen ein Wahlrecht 
zwischen Doppik und erweiterter Kameralis-
tik ein. Die Freistaaten Bayern und Thüringen 
behalten abweichend vom Beschluss der 
Innenministerkonferenz zur Reform des 
Gemeindehaushaltsrechts die bisherige Kame-
ralistik bei, ermöglichen ihren Kommunen 
aber auf freiwilliger Basis die Einführung der 
Doppik. 

Bei der Einführung des doppischen Rech-
nungswesens entstanden viele verschiedene 
Lösungen. So gibt es zwischen den Bundes-
ländern erhebliche Unterschiede in den ein-
geführten Systemen, deren Rechtsgrundlagen, 
Darstellungsformen und Begriffsdefinitionen. 
Ein länderübergreifender Vergleich der 
Kommunen wird dadurch erschwert. 

Die wesentlichen Merkmale des doppischen 
Haushalts- und Rechnungswesens sind:

Haushaltsgliederung in Produktbereiche

Grundlage des neuen Haushalts- und 
Rechnungswesens ist die produktorientierte 
Gliederung des Planungs- und Rechenstoffs. 
Produkte werden zu Produktgruppen zusam-
mengefasst, die wiederum Produktbereichen 
zugeordnet werden.

Haushaltsplan

Maßgebliche Bestandteile des doppischen 
Haushaltsplans sind der Finanz- und Ergeb-
nisplan. Der Finanzplan enthält die geplanten 
Ein- und Auszahlungen, also alle kassenwirk-
samen Vorgänge. Im Ergebnisplan werden 
Aufwendungen und Erträge – unabhängig 
davon, ob sie kassenwirksam sind oder nicht – 
veranschlagt.

Teilfinanzpläne

Zusätzlich sind für die Produktbereiche bzw. 
die Produkte, die einem übergeordneten 
Organisationsbereich zugeordnet wurden, 
Teilfinanzpläne zu erstellen.
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Die Einzelheiten des kommunalen Finanzaus-
gleichs sind in den zum Teil stark vonein-
ander abweichenden Landesgesetzen (den 
sogenannten „Finanzausgleichsgesetzen“ oder 
„Gemeindefinanzierungsgesetzen“) geregelt. 

Für die konkrete Ausgestaltung des kommu-
nalen Finanzausgleichs ist Art. 106 Absatz 7 
GG relevant. Danach fließt den Gemeinden 
und Gemeindeverbänden ein Prozentsatz 
vom Länderanteil am Gesamtaufkommen 
der Gemeinschaftsteuern zu (obligatorischer 
Steuerverbund). Dieser Anteil – die sogenann-
te Verbundquote – wird vom Landesgesetz-
geber bestimmt und variiert in den einzelnen 
Ländern je nach Aufgabenverteilungen 
zwischen Land und Kommunen. Darüber hin-
aus kann der Landesgesetzgeber bestimmen, 
ob und in welchem Umfang die Kommunen 
am Aufkommen der Landessteuern beteiligt 
werden (fakultativer Steuerverbund). Auch 
hierzu besteht in den Ländern keine einheit-
liche Praxis. 

Für die Bestimmung der Finanzausgleichs-
masse (die vertikale Komponente), die den 
Kommunen auf Grundlage des obligatorischen 
und fakultativen Steuerverbundes zugewiesen 
wird, gibt es zwei grundlegende Systematiken: 
das Verbundquotenverfahren und das bedarfs-
orientierte Verfahren. Das Verbundquoten-
verfahren gewährt den Kommunen jährlich 
einen festen Prozentsatz an den o.g. Verbund-
grundlagen. Der bedarfsorientierte Ansatz 
orientiert sich hingegen an den Aufgaben, die 
die Kommunen zu erfüllen haben. Bei diesem 
Ansatz wird die Finanzausgleichsmasse auf 
Grundlage des konkreten Finanzbedarfs der 
kommunalen Ebene bestimmt, wobei die 
kommunalen Einnahmen aus Steuern und 
Gebühren berücksichtigt werden. In der 
Praxis wenden viele Länder eine Kombination 
dieser beiden Verfahren an. Es gibt auch Aus-
gleichsmodelle, die für bestimmte Zeiträume 
Festbeträge vorsehen. 

Die Finanzausgleichsmasse wird dann im 
Rahmen der horizontalen Komponente auf 
die einzelnen Kommunen vor allem über 
sogenannte Schlüsselzuweisungen (das sind 
allgemeine Deckungsmittel ohne Zweckbin-
dung) verteilt. Um die Höhe dieser Zuweisung 

6.3	 Der kommunale  
Finanzausgleich

In jedem Land in Deutschland existiert 
ein kommunaler Finanzausgleich (KFA). 
Dieser stellt ein System von Zuweisungen 
eines Landes an seine Kommunen dar, das 
die kommunalen Einnahmen u.a. aus den 
Gemeindesteuern, Gebühren und Beiträgen 
ergänzt. Der KFA soll den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden eines Landes eine 
finanzielle Grundlage schaffen, damit diese 
ihre Aufgaben entsprechend Art. 28 Abs. 2 
GG in finanzieller Eigenverantwortlichkeit 
wahrnehmen sowie die vom Land auf die 
Kommunen übertragenen Aufgaben erfüllen 
können. 

Der KFA erfüllt mehrere Ausgleichsfunk-
tionen. Er hat zum einen die fiskalische 
Funktion, allen Gemeinden eines Landes 
eine finanzielle Mindestausstattung unter 
Berücksichtigung der durchschnittlichen 
kommunalen Aufgabenbelastung zu gewähr-
leisten (vertikale, quantitative Dimension). 
Zum anderen dient er dazu, übermäßige 
Finanzkraftunterschiede zwischen den einzel-
nen Kommunen anzugleichen (redistributive 
Funktion, horizontale Dimension). Dabei 
geht es darum, strukturbedingte fiskalische 
Unterschiede zwischen den Kommunen abzu-
bauen. Finanzschwache Gemeinden erhalten 
deshalb regelmäßig verhältnismäßig höhere 
Zuweisungen aus dem KFA als finanzstarke 
Gemeinden, die mit höheren Steuereinnah-
men ausgestattet sind.

Entsprechend sieht der KFA eine vertikale 
Komponente vor, bei der zunächst der 
Umfang der finanziellen Finanzausgleichs-
mittel für die kommunale Ebene insgesamt  
bestimmt wird. Dieser Gesamtbetrag (die 
Finanzausgleichsmasse) wird dann möglichst 
bedarfsgerecht auf die einzelnen Städte, 
Gemeinden verteilt (horizontale Komponen-
te). Übergeordnetes Prinzip der vertikalen 
und horizontalen Verteilung der Finanzaus-
gleichsmittel des Landes an die Kommunen ist 
die Deckung des Finanzbedarfs der einzelnen 
Gemeinde. 
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Gemeinde mit der Einwohnerzahl über-
proportional steigt. Je mehr Einwohner eine 
Kommune hat, desto mehr Gewicht erhält 
diese in der Messzahl. Damit wird der Tatsache 
Rechnung getragen, dass größere Gemeinden 
in ihrer Funktion als „Zentren“ nicht nur für 
ihre eigenen Bürger Leistungen erbringen, 
sondern auch für die Bewohner des Umlandes.

Eine weitere Differenzierung des Finanzbe-
darfs erfolgt über die sog. Ergänzungsansätze. 
Mit diesen sollen bestimmte ortspezifische 
Tatbestände (besondere örtliche Aufgaben, 
Merkmale oder Gegebenheiten), die den 
Finanzbedarf einer Kommune erhöhen, erfasst 
werden. Die jeweiligen Landesgesetzgeber 
wenden sehr unterschiedliche Ergänzungs-
ansätze (und entsprechende Bestimmungsfak-
toren) an, um lokale finanzbedarfssteigernde 
Besonderheiten in den Schlüsselzuweisungen 
abzubilden (z. B. den Schüleransatz – 
Schülerzahl, Soziallastenansatz – Anzahl der 
Bedarfsgemeinschaften, Zentralitätsansatz 
– Anzahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten).

Ergänzend zu den oben dargestellten 
Schlüsselzuweisungen gewähren die Länder 
ihren Gemeinden auch andere Zuweisungen 
innerhalb des KFA z.B. zweckgebundene 
Finanzzuweisungen für Investitionen oder 
besondere Aufgaben, Bedarfszuweisungen zur 
Deckung von Fehlbeträgen oder Sonderzu-
weisungen im Rahmen von Stärkungspakten 
und Schutzschirmen (geregelt z. T. in den 
Finanzausgleichsgesetzen, z. T. in sonderge-
setzlichen Regelungen und z. T. nach Maßgabe 
des Haushaltes). 

Festzuhalten ist, dass die Aufgabenverteilung 
zwischen einem Land und seinen Kommunen 
und damit sich auch die Regelungen zum 
kommunalen Finanzausgleich von Land zu 
Land deutlich unterscheiden. Ein Vergleich 
der von den einzelnen Ländern an ihre 
Kommunen geleisteten Zuweisungen ist daher 
nur schwer möglich.

an die einzelne Kommune zu bestimmen, 
wird die Finanzkraft der Kommunen mit 
ihrem (fiktiven) Finanzbedarf verglichen. 
Liegt die Steuerkraft einer Gemeinde unter 
ihrem Bedarf, so wird die Differenz zu einem 
bestimmten Prozentsatz (Ausgleichsgrad /
Ausgleichsquote) durch KFA-Mittel aufgefüllt. 
Übersteigt die Finanzkraft einer Kommune 
ihren Finanzbedarf, erhält die Kommune 
(die dann auch als abundant bezeichnet 
wird) keine Mittel aus dem KFA. In einigen 
Ländern muss die abundante Kommune bei 
Überschreiten eines Schwellenwertes über 
eine Umlage ihrerseits einen Beitrag zur 
Finanzausgleichsmasse leisten.

Die Ermittlung des Finanzbedarfs der einzel-
nen Kommune stellt eines der schwierigsten 
Aspekte des KFA dar. Um den Finanzbedarf 
genau zu berechnen, müssten die Aufgaben 
einer jeden Gemeinde definiert und die mit 
der Erfüllung dieser Aufgaben verbundenen 
Kosten genau ermittelt werden. Dies würde 
die Festlegung einheitlicher Standards für 
Einrichtungen, Ausrüstung, Dienstleistungen 
usw. im Rahmen eines politischen Prozesses 
erfordern. Ein solches Vorgehen würde dem 
Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung 
jedoch zuwiderlaufen. Zudem könnte dabei 
den unterschiedlichen Gegebenheiten und 
den politischen Entscheidungen vor Ort nicht 
angemessen Rechnung getragen werden. 
Aus diesem Grund wird der Finanzbedarf 
der einzelnen Gemeinde, der durch eine 
Finanzbedarfsmesszahl (oder Ausgleichsmess-
zahl) ausgedrückt in allen Ländern durch ein 
normiertes Verfahren ermittelt. Dieses beruht 
auf dem sogenannten Hauptansatz und den 
Neben- bzw. Ergänzungsansätzen, die wichtige 
gemeinde- und funktionsspezifische finanziel-
le Anforderungen an die Gemeinden in einer 
normierten Art abbilden. Aus den Ansätzen 
ergibt sich in Summe der Gesamtansatz, der 
letztendlich für die Bestimmung der Höhe der 
Schlüsselzuweisung maßgeblich ist.

Wesentlicher Bestimmungsfaktor des Finanz-
bedarfs ist im Rahmen des Hauptansatzes die 
Zahl der Einwohner einer Gemeinde. In den 
meisten Ländern wird bei der Bestimmung der 
Bedarfsmesszahl mittels der Einwohnerzahl 
angenommen, dass der Finanzbedarf einer 
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 6.4	 Entwicklung der Kommunalfinanzen 2015–2024  
 (ohne Stadtstaaten)
 6.4.1 Eckdaten zur Entwicklung der Haushalte der Kommunen 2015–2024

2015 2016 2017 2018 2019

in Mrd. Euro

Bereinigte Einnahmen insgesamt1 219,1 234,2 245,1 255,1 264,8

in % zum Vorjahr 6,1 6,9 4,6 4,1 3,8

Bereinigte Ausgaben insgesamt1 215,6 229,5 235,7 246,2 260,7

in % zum Vorjahr 5,0 6,5 2,7 4,4 5,9

Finanzierungssaldo2 3,5 4,7 9,4 8,9 4,1

Investive Schulden3 82,9 84,7 84,2 86,0 85,8

Kassenkredite4 49,7 49,7 46,3 39,5 35,4

2020 2021 2022 2023 2024*

in Mrd. Euro

Bereinigte Einnahmen insgesamt1 278,3 290,1 308,6 329,3 338,5

in % zum Vorjahr 5,1 4,2 6,4 6,7 2,8

Bereinigte Ausgaben insgesamt1 275,7 286,7 304,3 335,3 362,7

in % zum Vorjahr 5,7 4,0 6,1 10,2 8,2

Finanzierungssaldo2 2,7 3,4 4,3 -5,9 -24,3

Investive Schulden3 89,1 90,4 97,0 104,0 115,5

Kassenkredite4 33,7 32,0 30,9 30,4 32,7

Quelle: Statistisches Bundesamt: Rechnungsergebnisse der kommunalen Haushalte, 2024 Kassenergebnisse; Schulden der öffentlichen   
Haushalte

1 	  Ausgaben/Einnahmen nach Abzug haushaltstechnischer Verrechnungen sowie der von gleicher Ebene empfangenen Zahlungen und 
ohne besondere Finanzierungsvorgänge. Die bereinigten Ausgaben/Einnahmen sagen aus, welche Ausgaben zur Aufgabenerfüllung 
erforderlich waren und welche Einnahmen zu deren Deckung bereitstanden.

2	 Saldo der bereinigten Ausgaben und Einnahmen (ohne Berücksichtigung des Saldos der haushaltstechnischen Verrechnungen)

3	 Investive Verschuldung beim nicht-öffentl. Bereich und beim öffentl. Bereich, Stand jeweils am 31.12. des Jahres

4	 Kassenkredite beim nicht-öffentl. Bereich und beim öffentl. Bereich; sie dienen zur Überbrückung von kurzfristigen 
Liquiditätsengpässen; Stand jeweils am 31.12. des Jahres .

*	 Die Ergebnisse der Kassenstatistik vermitteln noch keinen endgültigen Überblick über die Entwicklung der Ist-Einnahmen und 
Ist-Ausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände. Periodengerechte Zuordnungen sind erst in der Jahresrechnungsstatistik der 
Gemeinden und Gemeindeverbände enthalten. Insofern sind Vorjahresvergleiche des Jahres 2024 vorläufig und somit eingeschränkt 
aussagekräftig. Nach Aussage des Statistischen Bundesamtes ist die Qualität der Kassenergebnisse durch die Einführung der 
doppischen Buchführung auf kommunaler Ebene in einzelnen Ländern weiterhin beeinflusst.
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*

Steuereinnahmen in Mrd. Euro 84,8 89,7 95,9 101,1 104,4 98,4 113,4 121,5 130,1 132,1

Veränderung gegenüber Vorjahr in % 6,6 5,8 6,9 5,4 3,2 -5,7 15,2 7,1 7,1 1,5

Anteil an den bereinigten Einnahmen des 
Verwaltungshaushalts in %

41,7 41,1 41,9 42,5 42,3 38,2 42,3 42,3 42,6 41,9

nachrichtlich:

Anteil an den gesamten Steuereinnahmen in % 

Bund 41,8 40,9 42,1 41,5 41,2 38,3 37,5 37,6 38,9 39,6

Länder 39,8 40,9 40,6 40,5 40,6 42,8 42,6 42,9 41,8 41,7

Gemeinden 13,8 14,0 14,3 14,3 14,4 14,5 15,1 15,1 15,5 15,4

EU 4,6 4,1 3,0 3,7 3,9 4,4 4,8 4,3 3,9 3,4

Quelle: Rechnungsergebnisse der kommunalen Haushalte, 2024 Kassenstatistik

*  siehe Fußnote bei Tabelle 6.4.1

6.4.3	  Gewerbesteuer1 und Grundsteuern der Kommunen, Gemeindeanteil 
an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

6.4.2 	 Steuereinnahmen (insgesamt) der Kommunen

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*

Einnahmen in Mrd. Euro

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 32,5 33,4 36,3 37,8 39,8 38,1 40,1 41,0 45,2 46,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4,3 4,4 5,5 6,8 7,6 8,3 8,2 7,4 7,5 7,6
Gewerbesteuer netto1 34,9 38,2 40,1 42,2 42,6 37,6 50,6 57,7 61,9 62,1
Gewerbesteuerumlage 7,0 7,5 8,1 8,5 7,8 3,8 4,8 5,8 5,8 6,1
Grundsteuern 11,8 12,2 12,5 12,7 12,9 13,2 13,4 13,7 13,9 14,5

Veränderung gegenüber Vorjahr in %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7,1 3,0 8,5 4,3 5,1 -4,3 5,3 2,4 10,0 2,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 16,9 2,3 25,5 23,0 11,4 9,4 -0,5 -9,4 0,9 0,5
Gewerbesteuer netto1 5,5 9,6 4,9 5,2 0,9 -11,6 34,5 14,1 7,2 0,4
Gewerbesteuerumlage 5,0 6,3 8,7 5,3 -9,1 -51,5 26,4 21,5 -0,4 5,2
Grundsteuern 4,5 3,2 2,3 1,8 1,8 1,7 2,2 2,1 1,3 4,2

Anteil an den Steuereinnahmen (netto) in %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 38,3 37,3 37,8 37,4 38,1 38,7 35,3 33,8 34,7 34,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5,1 4,9 5,7 6,7 7,2 8,4 7,3 6,1 5,8 5,7
Gewerbesteuer netto1 41,1 42,6 41,8 41,7 40,8 38,2 44,6 47,5 47,6 47,0
Grundsteuern 13,9 13,6 13,0 12,6 12,4 13,4 11,9 11,3 10,7 11,0

Quelle: Rechnungsergebnisse der kommunalen Haushalte, 2024 Kassenstatistik

1 Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage

*  siehe Fußnote bei Tabelle 6.4.1
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*

Einnahmen in Mrd. Euro

Zuweisungen insgesamt 82,3 90,5 94,0 98,1 103,4 124,9 119,6 128,2 136,3 139,4

davon: Laufende Zuweisungen 74,9 83,6 86,7 89,8 94,1 113,9 108,1 115,7 122,2 125,5

Investitionszuweisungen 7,4 7,0 7,4 8,3 9,3 11,0 11,5 12,5 14,1 13,9

Veränderung gegenüber Vorjahr in %

Zuweisungen insgesamt 8,1 10,0 3,8 4,3 5,4 20,8 -4,3 7,2 6,3 2,3

davon: Laufende Zuweisungen 8,8 11,7 3,7 3,6 4,8 21,0 -5,1 7,1 5,6 2,7

Investitionszuweisungen 1,5 -6,3 5,8 12,4 12,3 18,7 4,4 8,6 12,8 -1,1

Anteil an den bereinigten Einnahmen des Verwaltungs-/Vermögenshaushalts in %

Zuweisungen insgesamt 37,6 38,7 38,4 38,5 39,0 44,9 41,2 41,5 41,4 41,2

davon: Laufende Zuweisungen 36,9 38,3 37,9 37,7 38,2 44,2 40,3 40,3 40,0 39,9

Investitionszuweisungen 46,5 43,6 44,9 48,4 50,8 53,8 52,8 57,5 59,3 59,0

Quelle: Rechnungsergebnisse der kommunalen Haushalte, 2024 Kassenstatistik

*  siehe Fußnote bei Tabelle 6.4.1

6.4.4 	 Zuweisungen der Länder an die Kommunen

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*

Gebühren in Mrd. Euro 17,9 18,7 19,2 19,7 20,1 19,0 19,5 21,4 22,6 24,3

Veränderung gegenüber Vorjahr in % 3,1 4,8 2,4 2,5 2,1 -5,5 3,0 9,5 5,4 7,9

Anteil an den bereinigten Einnahmen des Ver-
waltungshaushalts in %

8,8 8,6 8,4 8,3 8,1 7,4 7,3 7,5 7,4 7,7

Beiträge in Mrd. Euro 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,4 1,3 1,2

Veränderung gegenüber Vorjahr in % 6,3 0,1 -2,4 0,0 2,5 2,1 4,5 -16,1 -6,7 -7,1

Anteil an den bereinigten Einnahmen des Ver-
mögenshaushalts in %

9,6 9,6 9,1 8,7 8,4 7,6 7,5 6,3 5,4 5,0

Quelle: Rechnungsergebnisse der kommunalen Haushalte, 2024 Kassenstatistik

*  siehe Fußnote bei Tabelle 6.4.1

6.4.5 	 Einnahmen der Kommunen aus Gebühren und Beiträgen

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*

Personalausgaben in Mrd. Euro 54,1 56,8 59,4 62,2 65,9 69,0 71,9 75,7 81,6 88,1

Veränderung gegenüber Vorjahr in % 3,3 5,0 4,6 4,8 5,9 4,8 4,2 5,3 7,7 8,0

Anteil an den bereinigten Ausgaben des 
Verwaltungshaushalts in %

28,9 28,5 28,9 29,4 29,7 29,7 29,6 29,5 28,9 28,7

Quelle: Rechnungsergebnisse der kommunalen Haushalte, 2024 Kassenstatistik

*  siehe Fußnote bei Tabelle 6.4.1

6.4.6 	 Personalausgaben der Kommunen
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*

Laufender Sachaufwand in Mrd. Euro 46,1 48,9 50,1 51,6 54,6 55,5 59,1 63,5 68,6 73,5

Veränderung gegenüber Vorjahr in % 4,3 6,0 2,4 3,1 5,7 1,7 6,6 7,3 8,1 7,0

Anteil an den bereinigten Ausgaben des 
Verwaltungshaushalts in 

24,6 24,5 24,3 24,4 24,6 23,9 24,3 24,7 24,3 23,9

Quelle: Rechnungsergebnisse der kommunalen Haushalte, 2024 Kassenstatistik

*  siehe Fußnote bei Tabelle 6.4.1

6.4.7 	 Laufender Sachaufwand der Kommunen

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*

Zinsausgaben in Mrd. Euro 3,2 3,0 2,8 2,5 2,3 2,1 1,9 1,8 2,5 3,2

Veränderung gegenüber Vorjahr in % -7,0 -6,0 -9,1 -9,8 -6,1 -11,6 -9,8 -5,2 38,8 29,5

Anteil an den bereinigten Ausgaben des 
Verwaltungshaushalts in %

1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,9 1,0

Quelle: Rechnungsergebnisse der kommunalen Haushalte, 2024 Kassenstatistik

*  siehe Fußnote bei Tabelle 6.4.1

6.4.8 	 Zinsausgaben der Kommunen

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*

Sachinvestitionen1 in Mrd. Euro 22,0 23,7 24,3 27,4 31,6 35,4 34,8 37,5 41,9 44,5

Veränderung gegenüber Vorjahr in % -0,4 7,9 2,7 12,7 15,0 12,1 -1,5 7,6 11,9 6,1

Anteil an den bereinigten Ausgaben des 
Verwaltungshaushalts in %

10,2 10,3 10,3 11,1 12,1 12,8 12,2 12,3 12,5 12,3

Anteil an den öffentlichen Sachinvestitionen 
insgesamt in %

60,4 60,2 59,2 60,6 61,6 63,6 69,9 70,5 71,0 70,7

davon: Baumaßnahmen in Mrd. Euro 16,2 17,6 18,3 20,8 24,1 26,7 26,5 28,3 31,8 33,9

Veränderung gegenüber Vorjahr in % -4,0 8,4 3,9 14,0 15,9 10,6 -0,7 6,9 12,4 6,6

Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben 
in %

7,5 7,7 7,7 8,5 9,2 9,7 9,2 9,3 9,5 9,3

Anteil an den öffentlichen Baumaßnahmen 
insgesamt in %

59,9 60,1 59,4 61,1 63,3 65,7 73,2 72,7 73,6 74,0

Quelle: Rechnungsergebnisse der kommunalen Haushalte, 2024 Kassenstatistik 

1	 Sachinvestitionsausgaben: Erwerb von Grundstücken, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen

*  siehe Fußnote bei Tabelle 6.4.1

6.4.9 	 Ausgaben der Kommunen für Sachinvestitionen
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*

Bruttoausgaben für soziale Leistungen in Mrd. Euro 53,4 59,2 59,3 59,4 60,7 62,3 64,2 67,2 76,5 84,5

Veränderung gegenüber Vorjahr in % 8,6 10,7 0,3 0,2 2,2 2,7 3,0 4,7 13,9 10,4

Anteil an den bereinigten Ausgaben des 
Verwaltungshaushalts in %

28,5 29,7 28,8 28,0 27,4 26,8 26,4 26,2 26,8 26,6

Quelle: Rechnungsergebnisse der kommunalen Haushalte, 2024 Kassenstatistik

*  siehe Fußnote bei Tabelle 6.4.1

6.4.10 	 Ausgaben der Kommunen für soziale Leistungen (Bruttoausgaben)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Gesamtverschuldung

in Mrd. Euro 132,6 134,3 130,5 125,5 121,2 122,7 122,4 127,9 134,3 148,2

in Euro je Einwohner 1.755 1.760 1.704 1.636 1.576 1.596 1.590 1.667 1.743 1.917

Investive Schulden¹

in Mrd. Euro 82,9 84,7 84,2 86,0 85,8 89,1 90,4 97,0 104,0 115,5

in Euro je Einwohner 1.098 1.109 1.100 1.121 1.115 1.158 1.175 1.265 1.349 1.494

Kassenkredite2

in Mrd. Euro 49,7 49,7 46,3 39,5 35,4 33,7 32,0 30,9 30,4 32,7

in Euro je Einwohner 657 651 604 515 461 438 415 402 394 423

Anteil an der Gesamtverschuldung in %

Investive Schulden 62,5 63,0 64,6 68,5 70,8 72,6 73,9 75,9 77,4 77,9

Kassenkredite 37,5 37,0 35,4 31,5 29,2 27,4 26,1 24,1 22,6 22,1

Quelle: Schulden der öffentlichen Haushalte

1	 Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich und beim öffentlichen Bereich (ohne Kassenkredite), Stand jeweils am 31.12. des Jahres

2	 Kassenkredite beim nicht öffentlichen Bereich und beim öffentlichen Bereich; sie dienen zur Überbrückung von kurzfristigen 
Liquiditätsengpässen; Stand jeweils am 31.12. des Jahres

6.4.11 	 Verschuldung der Kommunen
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